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Nationales Reformprogramm Deutschland 2008 – 2010 

 

Mit dem Nationalen Reformprogramm (NRP) 2008-2010 informiert die Bundesregierung die 

Europäische Union, die gesetzgebenden Körperschaften in Deutschland sowie die euro-

päische und deutsche Öffentlichkeit über ihren Beitrag zum zweiten Zyklus der erneuerten  

Lissabon-Strategie. In Teil 1 des hier vorgelegten NRP legt die Bundesregierung ihre politi-

schen Reformprioritäten für mehr Wachstum und Beschäftigung für den Zeitraum von 2008 

bis 2010 dar. Dabei knüpft sie an das Ende 2005 verabschiedete NRP 2005-2008 (BT-

Drucksache 16/313) an und berücksichtigt insbesondere die Integrierten Leitlinien für 

Wachstum und Beschäftigung sowie die Empfehlungen des Rates zu den 2008 aktualisierten 

Grundzügen der Wirtschaftspolitik und zur Umsetzung der Beschäftigungspolitik in  

Deutschland (sog. länderspezifische Empfehlungen und Themen, die besondere Aufmerk-

samkeit genießen sollen). 

Die Bundesregierung berichtet außerdem in Teil 2 in Form einer Tabelle über Vorhaben, die 

seit Verabschiedung des Umsetzungs- und Fortschrittsberichts 2007 (BT-Drucksache 

16/4560) auf den Weg gebracht und durch den Gesetzgeber umgesetzt wurden bzw. mit  

deren Umsetzung in Kürze zu rechnen ist. 

Das vorliegende NRP 2008-2010 einschließlich des darin enthaltenen Umsetzungs- und 

Fortschrittsberichts 2008 wurde durch die Bundesregierung unter Federführung des Bun-

desministeriums für Wirtschaft und Technologie erstellt. Die Länder waren an der Erstellung 

des NRP beteiligt. Die Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und kommunalen Spitzen-

verbände wurden angehört. Bundestag und Bundesrat haben das NRP vor Übermittlung an 

die Europäische Kommission beraten. Das NRP wird veröffentlicht und bietet damit eine 

Grundlage für eine parlamentarische sowie öffentliche Debatte zur Fortentwicklung des  

Beitrags der Bundesrepublik Deutschland zur gemeinschaftlichen Lissabon-Strategie. 



Teil 1: Reformpolitik 2008-2010 

I. Einleitung 

Reformdividende (1)  Die strukturellen Reformen der vergangenen Jahre in 

Deutschland insbesondere am Arbeitsmarkt zahlen sich aus: mit 

einem gesunden Wachstum, einer Rekord-Beschäftigung und  

einem ausgeglichenen Staatshaushalt. Die Reformen haben dazu 

beigetragen, das Wachstumspotenzial zu erhöhen, die Sockelar-

beitslosigkeit zu senken und bislang benachteiligte Gruppen  

zunehmend in das Erwerbsleben zu integrieren. Die Zukunfts-

perspektiven Deutschlands – die Perspektiven der Menschen, die 

in Deutschland leben und arbeiten – haben sich deutlich verbes-

sert.  

Lissabon-Ziel  
weiter konsequent  
verfolgen 

(2)  Auf dieser Reformdividende wird Deutschland sich ange-

sichts der großen Herausforderungen – Globalisierung, technologi-

scher Fortschritt, demographischer Wandel und Klimawandel – 

nicht ausruhen. Im Gegenteil: Die Reformerfolge zeigen deutlich, 

dass bessere Rahmenbedingungen zu höherem Wachstum, mehr 

Beschäftigung und größerer Chancengleichheit beitragen. Der 

Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger nimmt zu, die Handlungs-

spielräume des Staates werden gesichert und erweitert. Diese  

guten Erfahrungen machen deutlich: Eine dynamische Reform-

agenda ist der einzig Erfolg versprechende Weg in die Zukunft. 

Strukturelle Reformen bleiben deshalb eine Daueraufgabe. Damit 

leistet Deutschland auch künftig einen wesentlichen Beitrag, um die 

Ziele der Lissabonstrategie im europäischen Rahmen zu erreichen. 

A. Fortschritte seit Herbst 2007 

Erfolge bei  
Wachstum und  
Beschäftigung trotz 
Finanzmarktkrise 

(3)  Die Reformen der vergangenen Jahre haben die Wider-

standsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gegenüber negativen Ein-

flüssen aus dem internationalen Umfeld gestärkt. Das Wachstum 

des realen Bruttoinlandsprodukts betrug 2007 2,5 %, dürfte sich 

aber in diesem Jahr im Gefolge einer weniger dynamischen Welt-

wirtschaft sowie steigender Energie- und Nahrungsmittelpreise  
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abschwächen. Die Zahl der Erwerbstätigen wird 2008 mit über 

40 Millionen im Jahresdurchschnitt einen Rekordstand seit der  

Wiedervereinigung erreichen. Die Arbeitslosigkeit sank im ersten 

Halbjahr 2008 saisonbereinigt um über 240.000 auf das niedrigste 

Niveau seit 1992. Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich  

kräftig beschleunigt, wird aber im Jahresdurchschnitt voraussicht-

lich unter dem im Euroraum insgesamt liegen. Deutschland leistet 

damit einen wesentlichen Beitrag zu Wachstum und Stabilität im 

Euroraum. Klar ist: Nur in einem stabilitätsorientierten gesamtwirt-

schaftlichen Rahmen kann es gelingen, Wachstum und Beschäfti-

gung dauerhaft zu sichern und zu steigern.  

Sanieren,  
Reformieren,  
Investieren 

(4)  Entsprechend ihrer Strategie „Sanieren, Reformieren und  

Investieren“ hat die Bundesregierung ihre Reformpolitik für mehr 

Wachstum und Beschäftigung fortgesetzt. Einen ausführlichen  

Überblick über die Reformmaßnahmen, die seit September 2007 

umgesetzt bzw. beschlossen wurden, gibt die Tabelle in Teil 2. 

Zentrale Elemente der Reformstrategie waren unter anderem  

• die Unternehmenssteuerreform, die die steuerliche Belastung 

von Unternehmen deutlich reduziert hat (vgl. Tabelle lfd. 

Nr. 38), 

• die Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung, die 

Entlastung bei den Lohnzusatzkosten geschaffen hat (vgl.  

Tabelle lfd. Nr. 56), sowie 

• die Fortsetzung des Konsolidierungskurses, der 2007 zum  

ersten Mal seit der Wiedervereinigung wieder zu einem ausge-

glichenen Staatshaushalt geführt hat (vgl. Tabelle lfd. Nr. 51). 

B. Reformprioritäten für 2008-2010 

Den Reformkurs 
fortsetzen 

(5)  Das deutsche NRP 2005-2008 hatte auf der Basis der 2005 

vom Europäischen Rat verabschiedeten Integrierten Leitlinien für 

Wachstum und Beschäftigung sechs Reformprioritäten gesetzt. Der 

Europäische Rat hat auf dem Frühjahrsgipfel 2008 die Integrierten 

Leitlinien für den neuen Programmzyklus bestätigt und erklärt, dass 

nun der Schwerpunkt auf die Umsetzung gelegt werden soll. Vor 

diesem Hintergrund hält die Bundesregierung inhaltlich im Grund-

satz an den bereits 2005 gesetzten sechs Reformprioritäten fest, 
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1. die Wissensgesellschaft und Innovation voranzubringen, 

2. die Märkte offen zu gestalten und den Wettbewerb zu  

stärken, 

3. die Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeit zu 

verbessern, 

4. die öffentlichen Finanzen tragfähig zu gestalten, nachhalti-

ges Wachstum zu sichern und soziale Sicherheit zu wahren, 

5. ökologische Innovation als Wettbewerbsvorteil zu nutzen, die 

Energieversorgung zu sichern und den Klimawandel zu be-

kämpfen, 

6. den Arbeitsmarkt auf neue Herausforderungen auszurichten 

und demografischen Veränderungen zu begegnen. 

 

II. Wissensgesellschaft und Innovation voranbringen 

Chancen der  
Wissensgesellschaft 
nutzen 

(6)  Auf zunehmend wissensbasierten Märkten steigen die Quali-

fikationsanforderungen kontinuierlich, insbesondere bei der Pro-

duktion von hochwertigen und Spitzentechnologiegütern, aber auch 

im expandierenden Dienstleistungssektor. Gleichzeitig führt der 

demographische Wandel dazu, dass in Zukunft immer weniger  

junge Menschen in Deutschland leben und arbeiten werden. Für 

die kommenden Jahre sehen es die Bundesregierung und die  

Länder daher als eine ihrer Prioritäten, die Rahmenbedingungen 

für Bildung, Forschung und Innovation weiter zu verbessern und 

hier zu investieren. 

A. Bildungssysteme stärken – Chancen eröffnen 

Qualifizierungs-
initiative (Leitlinien 
18, 23, 24) 

(7)  Um allen Menschen Chancen zu eröffnen, ihre Aufstiegs-

mobilität zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-

nehmen in Deutschland zu sichern, muss die gesamte Bildungs-

biographie von der Förderung von Kleinkindern bis zur Weiter-

qualifizierung älterer Erwerbstätiger in den Blick genommen wer-

den. Damit Deutschland auch zukünftig über genügend gut ausge-

bildete Fachkräfte verfügt und die vorhandenen Potenziale der 

Menschen nutzt, hat die Bundesregierung im Januar 2008 eine 

Qualifizierungsinitiative verabschiedet (vgl. Tabelle lfd. Nr. 8). Die 
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Initiative hat das Ziel, die Lebens- und Beschäftigungsperspektive 

für junge Menschen in Deutschland unabhängig von ihrer Herkunft 

durch neue Wege der Ausbildung und Qualifizierung in  

Deutschland zu verbessern. Der Aufstieg durch Bildung soll durch 

den Abbau von Barrieren an den Schnittstellen des Bildungssys-

tems weiter erleichtert werden. Mit der Initiative sind folgende Ziele 

verbunden: 

• mehr Bildungschancen für Kinder unter sechs Jahren; 

• jeder Bildungsweg führt zu einem Abschluss; 

• Verbesserung der Übergangsmöglichkeiten in die Hochschule; 

• mehr Aufmerksamkeit für Technik und Naturwissenschaften; 

• verbesserte Chancen für Frauen; 

• Weiterbildung – Lernen im gesamten Lebenslauf. 

Darüber hinaus erarbeiten Bund und Länder eine gemeinsame 

Qualifizierungsinitiative, die im Herbst dieses Jahres verabschiedet 

werden soll. 

Kinderbetreuung 
(Leitlinie 23) 

(8)  Mit einem bedarfsgerechten und qualitätsorientierten Ausbau 

des Betreuungsangebotes, insbesondere für Kinder unter drei  

Jahren, sollen eine frühe Förderung und Chancengleichheit für alle 

Kinder von Anfang an, die bessere Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf sowie Wahlfreiheit für die Eltern realisiert werden. Bund,  

Länder und Kommunen haben sich auf das gemeinsame Ziel ver-

ständigt, bis 2013 insgesamt bundesweit 750.000 Betreuungsplät-

ze für Kinder unter drei Jahren (d. h. für ca. 35 % der unter Drei-

jährigen) in einer Kindertageseinrichtung oder der Kindertages-

pflege zu schaffen. An der Finanzierung des Ausbaus beteiligt sich 

der Bund bis zum Jahr 2013 mit vier Milliarden Euro. Das entspricht 

einem Drittel der gesamten Ausbaukosten. An dieser Aufgabe der 

Länder und Kommunen wird sich der Bund ab 2014 dauerhaft mit 

770 Mio. Euro jährlich beteiligen. Darüber hinaus wird es ab 2013 

einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 

drei Jahren geben. Die Bemühungen der Länder, Kommunen und 

Träger für mehr Qualität sowohl in Tageseinrichtungen als auch in 

der Kindertagespflege wird der Bund unterstützen (vgl. Tabelle lfd. 

Nr. 2). 
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Berufsausbildung 
(Leitlinie 24) 

(9)  In Deutschland ist die stark an der beruflichen Praxis orien-

tierte Berufsausbildung im dualen System die Basis für einen gut 

ausgebildeten Fachkräftenachwuchs. Fast zwei Drittel der deut-

schen Schulabgänger beginnen ihre Berufsausbildung im dualen 

System. Für ein bedarfsgerechteres Angebot an Berufsbildern wird 

die Bundesregierung die Ausbildungsberufe weiter modernisieren. 

Sie wird die Transparenz und Vergleichbarkeit der Berufs-

ausbildung im Rahmen des „Kopenhagen-Prozesses“ weiter 

verbessern. 

(10)  Die gemeinsamen Anstrengungen von Bundesregierung und 

Wirtschaft im Rahmen des bis 2010 verlängerten "Nationalen Pakts 

für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland" eröffnen 

ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen jungen Menschen 

neue Perspektiven. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbil-

dungsverträge stieg 2007 auf den zweithöchsten Wert seit der 

Wiedervereinigung. Dies lag an einem höheren betrieblichen En-

gagement und daran, dass die Bundesagentur für Arbeit die Anzahl 

der Plätze für außerbetriebliche Berufsausbildungen erhöht hat. Die 

Bundesagentur für Arbeit wird ihr Engagement 2008 auf hohem  

Niveau fortführen. 

Hochschulstudium 
(Leitlinie 23) 

(11)  Um die Positionierung der deutschen Hochschulen im inter-

nationalen Wettbewerb weiter zu verbessern, werden die Länder 

den durch die Föderalismusreform eröffneten Handlungsspielraum 

auch in den kommenden Jahren zur Einführung innovativer Rege-

lungen nutzen. Weiterentwickelt werden soll insbesondere das 

Hochschulzugangs- und Hochschulzulassungsrecht für in- und aus-

ländische Bewerber. Durch die Anerkennung und Umsetzung des 

Bachelor- und Master-Modells sowie die Einrichtung internationaler 

Graduiertenkollegs wird die Mobilität der Studierenden weiter ver-

bessert. 

(12)  Darüber hinaus wird der Hochschulpakt 2020 von Bund und 

Ländern das Studienangebot weiter verbessern. So sollen  

zwischen 2007 und 2010 rund 90.000 zusätzliche Studienanfänger 

an den Hochschulen aufgenommen werden. Das Bundes-

ausbildungsförderungsgesetz (BAföG), das zentrale Instrument zur 
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Unterstützung der Studierenden, ist internationaler und familien-

freundlicher geworden und erhöht worden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 6). 

B. Forschung und Entwicklung stärken 

F&E-Ausgaben 
(Leitlinie 7) 

(13)  Deutschland ist auf gutem Weg zu dem Ziel, im Jahr 2010 

drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwick-

lung zu investieren. Die Bundesregierung hat bis 2009 zusätzliche 

Mittel von rund 7 Milliarden Euro für Forschung, Entwicklung und 

Innovation bereit gestellt. Die deutsche Wirtschaft erbringt zurzeit 

einen Anteil von zwei Dritteln an den FuE-Ausgaben. Die Bundes-

regierung wird unter Einhaltung des Ziels der Haushaltskonsolidie-

rung die Ausgaben für Forschung und Entwicklung weiter steigern 

und ihren Beitrag leisten, damit das 3-Prozent-Ziel erreicht werden 

kann. 

Exzellenz,  
Wettbewerb und  
Internationalisierung 
in der Forschung 

(14)  Neben ausreichender finanzieller Ausstattung bedarf es im 

Bereich wissenschaftlicher Forschung guter institutioneller  

Rahmenbedingungen, auch um im gestiegenen internationalen 

Wettbewerb um die besten Köpfe und um große internationale For-

schungsprojekte erfolgreich zu sein. Bund und Länder haben durch 

die mit 1,9 Milliarden Euro geförderte Exzellenzinitiative der deut-

schen Hochschullandschaft entscheidende Impulse für die Profil- 

und Strukturbildung gegeben (vgl. Tabelle lfd. Nr. 10). 

Auch der Pakt für Forschung und Innovation hat einen Struktur-

wandel in der Wissenschaftslandschaft angestoßen. Die Eckpunkte 

des Paktes sehen unter anderem vor, nachhaltige Partnerschaften 

zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu etablieren, Nachwuchs-

wissenschaftler/-innen zu fördern sowie mit flexiblen Rahmen-

bedingungen die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. 

Bund und Länder stellen in den Jahren 2006 bis 2010 zusätzliche 

Mittel in Höhe von rund 2,3 Milliarden Euro für den Pakt zur Verfü-

gung. 

(15)  Darüber hinaus hat die Bundesregierung eine Internationali-

sierungsstrategie verabschiedet, um die internationalen Aktivitäten 

der deutschen Wissenschafts-, Forschungs- und Mittlerorganisatio-

nen weiterzuentwickeln. Daneben erarbeitet sie derzeit im Rahmen 
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der Initiative „Wissenschaftsfreiheitsgesetz“ Eckpunkte zur Schaf-

fung verbesserter Rahmenbedingungen für die deutsche Wissen-

schaft. Ziel ist die Steigerung der Attraktivität Deutschlands im  

internationalen Wettbewerb der Wissenschaftssysteme und Innova-

tionsstandorte. 

Entwicklung der 
Forschungs-
infrastruktur  
(Leitlinien 7, 9) 

(16)  Um die deutsche Forschungsinfrastruktur zu verbessern, soll 

eine Roadmap für Forschungsinfrastrukturen entwickelt werden. 

Die Bundesregierung stellt den Ländern bis 2013 jährlich knapp  

eine Milliarde Euro für die Weiterentwicklung der Hochschul-

Infrastruktur und Forschungsbauten an Hochschulen zur Verfü-

gung. Außerdem werden die Länder in moderne IKT-Ausstattungen 

der Hochschulen investieren und den Bereich E-Science aus-

bauen. 

C. Innovation und Spitzentechnologie voranbringen 

Schutz geistigen  
Eigentums  
verbessern und 
durchsetzen  
(Leitlinie 8) 

(17)  Der Schutz geistigen Eigentums ist Voraussetzung dafür, 

dass sich Investitionen in Innovationen lohnen. Deshalb passt die 

Bundesregierung die Rahmenbedingungen für den Schutz geisti-

gen Eigentums laufend an neue Anforderungen an. Es ist vorgese-

hen, die Gerichtsverfahren über den Bestand von Patenten zu ver-

kürzen und die Verwertung von Erfindungen durch Arbeitnehmer 

innovativer Unternehmen zu erleichtern. Die Bundesregierung ist 

bereit, im Rahmen einer internationalen Harmonisierung des  

Patentrechts eine sogenannte Neuheitsschonfrist einzuführen. 

(18)  Die Umsetzung der EU-Enforcementrichtlinie mit dem Gesetz 

zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen  

Eigentums, das am 1. September 2008 in Kraft treten wird, stärkt 

die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums und damit 

den Schutz vor Produkt- und Markenpiraterie. Um Verletzungen 

des Schutzes geistigen Eigentums auf internationaler Ebene zu 

begegnen, arbeitet die Bundesregierung in enger Abstimmung mit 

der Wirtschaft und den Partnerländern in zahlreichen Foren daran, 

die Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte weltweit zu verbes-

sern, etwa im Rahmen des unter deutscher G8-Präsidentschaft 

2007 initiierten Heiligendamm-Prozesses. 
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Innovationsnetze 
und –cluster im 
Rahmen der  
Hightech-Strategie   
(Leitlinie 8) 

(19)  Mit der Hightech-Strategie verfolgt die Bundesregierung ein 

politikfeldübergreifendes Konzept einer Forschungs- und Innovati-

onspolitik. Ein Element der Hightech-Strategie wird auch in Zukunft 

die Förderung von leistungsstarken Innovationsclustern sein. Die 

Initiative „Kompetenznetze Deutschland“ vereinigt derzeit über 100 

Kompetenznetze aus 9 Innovationsfeldern in 8 Regionen. Über 

6.000 KMU kooperieren in diesen Netzen mit Hochschulen,  

Forschungseinrichtungen und Großunternehmen. In diesem Jahr 

wird die Förderung der Gewinner des ersten nationalen  

Spitzencluster-Wettbewerbs beginnen. Der Wettbewerb wählt die 

leistungsfähigsten Cluster Deutschlands aus, in denen Wissen-

schaft und Wirtschaft in enger Abstimmung und Zusammenarbeit 

gemeinsame Strategien zur Stärkung ihrer internationalen Wett-

bewerbsposition formulieren. 

Weiterentwicklung 
der Hightech-
Strategie 

(20)  In den nächsten Jahren steht die Weiterentwicklung der High-

tech-Strategie im Mittelpunkt der Innovationspolitik. Hierzu hat die 

deutsche Expertenkommission „Forschung und Innovation“ bereits 

Vorschläge gemacht. Darüber hinaus wird die Bundesregierung im 

Rahmen der Hightech-Strategie in den nächsten Jahren neue  

Forschungsprogramme entwickeln, unter anderem im Gesund-

heitsbereich, im Umwelttechnologiebereich sowie in der Biotechno-

logie (vgl. Tabelle lfd. Nr. 17). 

Innovation im  
Mittelstand 

(21)  Die marktnahen und technologieoffenen Kooperations- und 

Netzwerkprogramme der Bundesregierung für den Mittelstand wer-

den in einem „Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand“ (ZIM) 

zusammengefasst und transparenter gestaltet. Dieses besteht aus 

den Modulen „Kooperationsförderung“ sowie „Netzwerkförderung“ 

(vgl. Tabelle lfd. Nr. 16). 2009 wird auch die einzelbetriebliche För-

derung in den neuen Ländern integriert. Mit dem in diesem Jahr er-

folgten Start der zentralen Förderberatung „Forschung und Innova-

tion“ des Bundes in diesem Jahr wird eine Erstanlaufstelle für Fra-

gen zur Forschungs- und Innovationsförderung eingerichtet, die für 

mehr Transparenz bei den Förderprogrammen sorgt. Darüber  

hinaus ermöglicht die Förderinitiative „KMU-innovativ“ forschenden 

KMU Zugang zu Forschungsverbünden in verschiedenen Techno-
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logiefeldern (vgl. Tabelle lfd. Nr. 17). 

 

III. Märkte offen gestalten und Wettbewerb stärken 

Wettbewerb intensi-
vieren (Leitlinien 6, 
12, 13) 

(22)  Offene Märkte, Wettbewerb und Transparenz sind Grund-

voraussetzungen für mehr Wachstum und Beschäftigung und 

kommen Verbrauchern sowie Unternehmen gleichermaßen zugute. 

Die Bundesregierung tritt daher gemeinsam mit ihren Partnern in 

der Europäischen Union für eine Weiterentwicklung des europäi-

schen Binnenmarkts und eine Intensivierung des innereuropäi-

schen Wettbewerbs ein. Wesentliches Ziel der Politik der Bundes-

regierung ist es, Märkte zu öffnen und offen zu halten sowie die 

Voraussetzungen für Chancengleichheit im Wettbewerb zu verbes-

sern. Dies gilt insbesondere für die netzgebundenen Sektoren.  

Dabei soll der Binnenmarkt im Energiebereich gestärkt, der Post-

markt liberalisiert und eine wettbewerbsorientierte Telekommunika-

tionspolitik fortgesetzt werden. 

Stärkung des Wett-
bewerbs auf Strom- 
und Gasmärkten 
(Point to watch) 

(23)  Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschland als Unternehmens-

standort hängt von einer sicheren und preisgünstigen Energie-

versorgung ab. Ein zentrales Anliegen der Bundesregierung ist es, 

den Wettbewerb auf Strom- und Gasmärkten zu stärken und 

gleichzeitig die Voraussetzungen zur Sicherung moderner und  

zuverlässiger Energienetze zu schaffen. Die von der Bundes-

regierung erlassene Anreizregulierungsverordnung (vgl. Tabelle lfd. 

Nr. 21) ist Teil eines Maßnahmenpaketes und ein wichtiger Bau-

stein für mehr Wettbewerb in den Strom- und Gasnetzen. Sie  

ersetzt ab Anfang 2009 die bisherige kostenbasierte Netzentgelt-

regulierung. Die Anreizregulierung soll im Monopolbereich der  

Netze vergleichbare Bedingungen wie im echten Wettbewerb  

herstellen, indem sich die Unternehmen an den effizienten Wett-

bewerbern messen lassen müssen. Weiterer Gegenstand des 

Maßnahmenpaketes ist – neben der bereits 2007 in Kraft getrete-

nen Kraftswerks-Netzanschluss-Verordnung – die kurzfristig  

wirkende Verschärfung der kartellrechtlichen Preismissbrauchs-

aufsicht über Energieversorgungsunternehmen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 
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19). Die Verschärfung ist 2007 in Kraft getreten und bis Ende 2012 

befristet. 

Grenzüber-
schreitende Netz-
infrastruktur  
(Leitlinie 16) 

(24)  Ein weiteres wichtiges Element zur Stärkung des Wett-

bewerbs und der Versorgungssicherheit sind grenzüberschreitende 

Energielieferungen. Die Bundesregierung strebt eine verbesserte 

grenzüberschreitende Kooperation aller Beteiligten und einen  

angemessenen Ausbau von Transitkapazitäten an. Insbesondere 

im Pentalateralen Energieforum, einer Initiative der Netzbetreiber, 

Regierungen und Regulierungsbehörden Deutschlands, Frank-

reichs, Belgiens, der Niederlande und Luxemburgs wird intensiv an 

der grenzüberschreitenden Stromnetzkoppelung und einem regio-

nalen Netzsicherheitssystem gearbeitet. 

Liberalisierung des 
Postsektors 

(25)  Bei der Liberalisierung des Postsektors zählt Deutschland in-

nerhalb der EU zu denjenigen Ländern, die sich als Vorreiter für  

eine stufenweise Marktöffnung und die Vollendung des Binnen-

marktes für den europäischen Postsektor eingesetzt haben. Mit der 

Dritten Postdiensterichtlinie wird der europäische Postmarkt grund-

sätzlich von Beginn 2011 an vollständig geöffnet werden; elf  

Mitgliedstaaten dürfen die Anwendung der Änderungsrichtlinie bis 

Ende 2012 verschieben. Bereits Ende 2010 werden hierdurch rund 

95 % des gesamten Marktvolumens im Binnenmarkt für Briefdienst-

leistungen wettbewerblich organisiert sein. Deutschland hat die 

Märkte im Postsektor durch die im Postgesetz vorgegebene Been-

digung der Exklusivlizenz der Deutschen Post AG bereits Ende 

2007 vollständig geöffnet. 

Breitbandmarkt 
(Leitlinie 9,  
länderspezifische 
Empfehlung) 

(26)  Im Telekommunikationssektor entwickelt sich der Breitband-

markt in Deutschland infolge einer Regulierung mit Augenmaß und 

eines zunehmenden Infrastrukturwettbewerbs äußerst dynamisch 

(vgl. Tabelle lfd. Nr. 26). 2007 hat die Zahl der Breitbandanschlüs-

se um 5 Millionen zugenommen. Mittlerweile sind bereits mehr als 

50 % Haushalte an das Breitbandnetz angeschlossen. Die Bundes-

regierung unternimmt gezielte Maßnahmen, um Breitband flächen-

deckend (> 99 %) verfügbar zu machen. Vor allem informiert und 

ermutigt sie solche Gemeinden, in denen Breitband derzeit noch 

nicht verfügbar ist, selbst aktiv zu werden. 
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Stärkung des Wett-
bewerbs im Schie-
nenverkehr  
(Länderspezifische 
Empfehlung) 

(27)  Der Wettbewerb und die Wachstumsperspektiven im Schie-

nenverkehr haben sich durch die fortschreitende Liberalisierung der 

europäischen Eisenbahnmärkte und durch die Regulierung des 

Zugangs zu Schienenwegen und Serviceeinrichtungen weiter  

verbessert. Im deutschen Eisenbahnmarkt bauen die Wettbewerber 

der Deutschen Bahn AG ihre Marktanteile an den Verkehrs-

leistungen im Schienengüterverkehr und im Schienenpersonen-

nahverkehr aus und tragen wesentlich zu den Leistungssteigerun-

gen in diesen Bereichen bei. Die Liberalisierung des internationalen 

Schienenpersonenverkehrs ab 2010 wird zu weiteren Fortschritten 

bei der Entwicklung von Wettbewerb auf der Schiene beitragen. 

Im Rahmen der Fortführung der Eisenbahnstrukturreform soll mög-

lichst noch 2008 privates Kapital mit 24,9% an den Bereichen Ver-

kehr und Logistik der Deutschen Bahn AG beteiligt werden. Die  

Infrastrukturunternehmen verbleiben vollständig bei der Deutschen 

Bahn AG und damit im Eigentum des Bundes. Ziel ist es, den 

Schienenverkehr insgesamt zu stärken und gleichzeitig den  

Bundeshaushalt zu entlasten. Es wird zusätzliches Kapital gewon-

nen, um das Schienennetz zu verbessern, Kapazitätsengpässe zu 

beseitigen, die Lärmsanierung zu intensivieren und Bahnhöfe zu 

sanieren (vgl. Tabelle lfd. Nr. 27). 

Öffentliches  
Beschaffungswesen 
(Länderspezifische 
Empfehlung) 

(28)  Die Bundesregierung hat mit einem Gesetzentwurf die 

Grundlage dafür geschaffen, die Modernisierung des Vergabe-

rechts im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren bis 2009  

erfolgreich abzuschließen. Zukünftig soll es gerade für kleine und 

mittlere Unternehmen leichter sein, sich an öffentlichen Aufträgen 

erfolgreich zu beteiligen. Zugleich werden wichtige EU-Regelungen 

der Vergaberichtlinien und der Rechtsmittelrichtlinie in das  

deutsche Recht übernommen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 24). 

Unter anderem stellt der Gesetzentwurf klar, dass für die Ausfüh-

rung eines konkreten Auftrags insbesondere zusätzliche soziale, 

umwelt- und innovationsbezogene Anforderungen an Auftragneh-

mer gestellt werden dürfen. In einem weiteren Schritt werden auf 

der Ebene der Vergabe- und Vertragsordnungen bzw. Verdin-

gungsordnungen (VOL, VOB, VOF) weitere Vereinfachungen  
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vorgenommen. Kernanliegen ist, die Vergaberegeln auf das not-

wendige Maß zu beschränken und bürokratische Vorgaben zu re-

duzieren. Auch im öffentlichen Sektor soll durch die Beschaffung 

energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen ein Beitrag zum 

Integrierten Energie- und Klimaprogramm geleistet werden.  

Darüber hinaus wird die Bundesregierung im Rahmen der High-

tech-Strategie die öffentliche Beschaffung auf Bundesebene stär-

ker auf innovative Produkte und Dienstleistungen ausrichten. 

Binnenmarkt für 
Dienstleistungen 

(29)  Die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie in Deutschland 

umfasst eine Vielzahl von Aufgaben auf Ebene des Bundes, der 

Länder, Kommunen und Kammern. Die Errichtung der Einheitlichen 

Ansprechpartner wird in Deutschland durch die Länder erfolgen. 

Bund und Länder haben ein gemeinsames Anforderungsprofil  

erarbeitet. Um die Arbeitsfähigkeit der Einheitlichen Ansprechpart-

ner bis zum Ende der Umsetzungsfrist sicher zu stellen, sollen in 

allen Ländern die Verortungsentscheidungen zügig fallen. Im Be-

reich Normenprüfung haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, 

die Richtlinienanforderungen in einem gemeinsamen Prüfraster zu 

verdeutlichen. Die Normenprüfung soll bis Ende 2008 abgeschlos-

sen sein, damit eventuell notwendige Rechtsanpassungen bis En-

de 2009 erfolgen können. 

 

IV. Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeit verbessern 

Rahmen-
bedingungen weiter 
verbessern 

(30)  Bereits mit der Unternehmenssteuerreform hat die Bundes-

regierung die Steuerbelastung inländischer Unternehmen spürbar 

gesenkt. Die nominale Belastung der Unternehmensgewinne wird 

insbesondere durch die Verringerung des Körperschaftsteuersat-

zes auf 15 % und die Senkung der Gewerbesteuermesszahl auf 

einheitlich 3,5 % auf unter 30 % gesenkt und liegt damit im Mittel-

feld der EU. Deutschland wird hierdurch für Investitionen attrakti-

ver. Darüber hinaus wird die Bundesregierung das Erbschaftsteu-

ergesetz reformieren und dabei auch die Unternehmensnachfolge 

steuerlich erleichtern. Die Bundesregierung hat Ende 2007 einen 

entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen (vgl. Tabelle lfd. 
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Nr. 39). 

A. Mehr Freiräume für private Initiative schaffen 

Bürokratieabbau 
(Leitlinie 14) 

(31)  Um die Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeit 

weiter zu verbessern, wird die Bundesregierung auch in den nächs-

ten Jahren überflüssige Bürokratie abbauen. Die Bundesregierung 

hat mit dem Standardkosten-Modell erstmals die Bürokratiekosten  

ermittelt, die der Wirtschaft aus Berichts- und Informationspflichten 

entstehen. Die Messungen sind weitgehend abgeschlossen. Zahl-

reiche Vereinfachungsvorschläge mit einem Entlastungspotenzial 

von rund 4,4 Milliarden Euro pro Jahr wurden bereits auf den Weg 

gebracht. Weitere Maßnahmen werden folgen, unter anderem ein 

drittes Mittelstands-Entlastungs-Gesetz (vgl. Tabelle lfd. Nr. 33). 

Der Nationale Normenkontrollrat prüft jedes neue Gesetzes-

vorhaben darauf, ob neue unnötige Belastungen geschaffen wird. 

In einem weiteren Schritt wird die Bundesregierung auch Büro-

kratiebelastungen aus Informationspflichten der Bürgerinnen und  

Bürger ermitteln. 

B. Finanzmärkte stärken 

Stabilität der          
Finanzmärkte 

(32)  Für die Bundesregierung ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund 

der weit reichenden Finanzmarktturbulenzen die Stärkung des  

Finanzplatzes Deutschland und die Verbesserung der Finanzmarkt-

regulierung auf EU-Ebene ein zentrales Anliegen. Die Bundes-

regierung hat sich auf internationaler Ebene mit großem Erfolg da-

für eingesetzt, dass es in Reaktion auf die Krise an den Finanz-

märkten zu international abgestimmten Maßnahmen kommt, die 

zur Beruhigung der Märkte beitragen und langfristig die Stabilität 

des Finanzsystems fördern. In der zu diesem Ziel eingesetzten  

Arbeitsgruppe des Forums für Finanzstabilität (FSF) war Deutsch-

land durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

(BaFin) und die Bundesbank vertreten. Wichtige deutsche Anlie-

gen, insbesondere Empfehlungen zur Verbesserung der Eigen-

kapitalunterlegung, des Liquiditätsmanagements und der Transpa-

renz, finden sich in dem im April 2008 veröffentlichten Abschluss-

bericht des FSF wieder, der von den G7-Finanzministern gebilligt 
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worden ist und auch von den Regierungschefs auf dem G8-Gipfel 

Anfang Juli in Japan unterstützt wurde. Das FSF wurde von den G7 

beauftragt, den Prozess der Umsetzung weiterhin zu begleiten. 

Auch die von den EU-Finanzministern im Oktober 2007 vorgestellte 

Roadmap, die inhaltlich breite Übereinstimmung mit der Arbeit des 

FSF zur Verbesserung der Finanzstabilität aufweist, wurde von der 

Bundesregierung unterstützt. Mit der planmäßigen Überarbeitung 

der grundlegenden Banken- und Kapitaladäquanz-Richtlinien bietet 

sich bereits 2008 die Gelegenheit, erste Maßnahmen in Reaktion 

auf die gegenwärtigen Finanzmarkturbulenzen in das europäische 

Aufsichtsrecht einzuführen. Dazu gehören Maßnahmen zur Ver-

besserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Auf-

sichtsbehörden ebenso wie eine Konkretisierung der Vorschriften 

für Verbriefungen, die Überarbeitung des Großkreditregimes und 

die Vereinheitlichung der aufsichtsrechtlichen Kapitaldefinitionen 

für Kreditinstitute. 

Finanzstandort 
Deutschland 

(33)  Um den Finanzstandort Deutschland weiter zu stärken, sind 

bereits mit dem Investmentänderungsgesetz Rahmenbedingungen 

geschaffen worden, die für eine weitere Verbesserung der Wett-

bewerbsfähigkeit des Investmentfondsstandortes Deutschlands 

sorgen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 36). Für den Versicherungsbereich sind 

mit der Novellierung des Versicherungsaufsichtsgesetzes eine  

Anpassung an internationale Aufsichtsstandards im Bereich des 

Risikomanagements und ein besserer Verbraucherschutz in der 

Lebensversicherung erreicht worden. Nach erfolgreichem  

Abschluss der so genannten Solvency-II-Richtlinie wird im Versi-

cherungssektor zudem ein konsequent risikoorientiertes und mo-

dernes System der Versicherungsaufsicht eingeführt werden, bei 

dem unter anderem die Eigenmittelanforderungen aus allen beste-

henden (und nicht mehr nur aus versicherungstechnischen) Risiken 

abgeleitet werden. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Umset-

zung der Beteiligungsrichtlinie im Frühjahr 2009 soll unter anderem 

die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden im Europäischen Wirt-

schaftsraum verbessert werden. 

Wagniskapital für 
junge Technologie-

(34)  Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Rahmenbedingun-
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unternehmen     
(Leitlinie 15) 

gen für Kapitalbeteiligungen (MoRaKG) sind unter anderem steuer-

lich attraktive Rahmenbedingungen für Wagniskapitalbeteiligungen 

in jungen, nicht-börsennotierten Unternehmen geschaffen worden 

(Wagniskapitalbeteiligungsgesetz). Dadurch werden die Finanzie-

rungsbedingungen, insbesondere von forschungsintensiven Unter-

nehmen, verbessert. Darüber hinaus wird auch die Finanzierung 

des breiten Mittelstandes mit Beteiligungskapital verbessert, indem 

Regelungen des Unternehmensbeteiligungsgesetzes flexibilisiert 

und besser an die Bedürfnisse der Praxis angepasst werden (vgl. 

Tabelle lfd. Nr. 40). 

Transparenz bei   
Finanzinvestitionen 

(35)  Ziel des parallel dazu verabschiedeten Gesetzes zur Begren-

zung der mit Finanzinvestitionen verbundenen Risiken (Risiko-

begrenzungsgesetz) ist es, die Transparenz und Rechtssicherheit 

auf dem Kapitalmarkt zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass der 

Einfluss, den Investoren alleine oder gemeinsam auf Unternehmen 

ausüben, in Übereinstimmung mit ihrem Stimmrechtsanteil steht. 

Darüber hinaus bewirken die vorgesehenen Regelungen, dass alle 

Aktionäre börsennotierter Unternehmen, die Unternehmensleitung 

und Arbeitnehmer sowie auch Fremdkapitalgeber frühzeitig auf Pla-

nungen reagieren können, die sich zulasten eines Unternehmens 

auswirken können. Zu diesem Zweck sieht das Gesetz u. a. eine 

Konkretisierung der Informationsrechte von Arbeitnehmervertretun-

gen nicht-börsennotierter Unternehmen im Falle einer Übernahme 

vor. Zudem kommt es zu einer besseren Identifizierung der Inhaber 

von Namensaktien durch ein sanktioniertes Auskunftsrecht der Ge-

sellschaft gegenüber dem im Aktienregister Eingetragenen, der 

Auskunft darüber geben muss, wem die Aktien tatsächlich gehören. 

Das Gesetz dient ferner der Verbesserung des Schutzes von Dar-

lehensnehmern im Hinblick auf die zunehmende Praxis, Forderun-

gen aus Kreditverträgen zu verkaufen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 41). 

Zahlungsverkehr im 
Binnenmarkt 

(36)  Mit dem Entwurf eines Zahlungsdiensteumsetzungsgesetzes 

sollen die aufsichtsrechtlichen Vorschriften der Richtlinie über Zah-

lungsdienste im Binnenmarkt umgesetzt werden. Die Harmonisie-

rung ist vor dem Hintergrund der Schaffung eines modernen und 

rechtlich kohärenten Zahlungsverkehrsraums im Binnenmarkt  

essentiell, weil gleiche Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt 
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gleiche Marktzugangskriterien und gleiche Anforderungen für die 

Beaufsichtigung der Zahlungsinstitute voraussetzen. 

C. Startbedingungen für junge Unternehmen und KMU weiter verbessern 

Existenzgründungen 
erleichtern 

(37)  Mit der Reform des GmbH-Gesetzes soll die leichtere und 

schnellere Gründung von Unternehmen dieser Rechtsform ermög-

licht werden. Zugleich wird die Position der GmbH im EU-weiten 

Wettbewerb der Gesellschaftsformen gestärkt. Mit einem Stamm-

kapital von mindestens einem Euro wird künftig die Gründung einer 

GmbH in der Variante der haftungsbeschränkten Unternehmer-

gesellschaft möglich sein. Darüber hinaus erfolgt die Eintragung 

der GmbH in das Handelsregister zukünftig unabhängig vom Vor-

liegen eventueller verwaltungsrechtlicher Genehmigungserforder-

nisse (vgl. Tabelle lfd. Nr. 43). 

Mittelstandsinitiative 
(Leitlinien 14, 15) 

(38)  Um den Mittelstand zu stärken, baut die Bundesregierung 

Hemmnisse für unternehmerische Tätigkeit ab. Im Rahmen ihrer 

Mittelstandsinitiative hat die Bundesregierung bereits 2007 eine 

Vielzahl von Maßnahmen zugunsten kleiner und mittlerer Unter-

nehmen auf den Weg gebracht, insbesondere in den Bereichen 

Abschreibungs- und Versteuerungsbedingungen, Bürokratieabbau, 

Gründungsförderung, Innovationsförderung, Ausbildung,  

Mittelstandsfinanzierung und Wagniskapital. Die Bundesregierung 

wird diese Initiative fortsetzen. 

Mittelstands-
finanzierung weiter 
verbessern 

(39)  Die Bundesregierung legt besonderes Augenmerk auf die  

Finanzierungsbedingungen von kleinen und mittleren Unternehmen 

und auf die Förderung von Gründungsfinanzierungen. Im Rahmen 

der Initiative „Kleiner Mittelstand“ der Kreditanstalt für Wiederauf-

bau (KfW) wird seit Anfang 2008 ein neues Kleinkreditprogramm 

„KfW-StartGeld“ für kleinere Gründungsvorhaben angeboten, das 

Kreditzusagen bis 50.000 Euro ermöglicht. Zum 1. Juli 2008 wurde 

in den meisten ERP- und KfW-Förderprogrammen eine besondere 

Zinsvergünstigung für kleine Unternehmen nach EU-Definition  

eingeführt. Weitere Verbesserungen der Förderprogramme werden 

vorbereitet (z.B. ERP-Kapital für Gründung).  

(40)  Um negative Auswirkungen der Turbulenzen auf den Verbrie-
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fungsmärkten auf das Kreditvergabeverhalten der Banken zu ver-

hindern, muss jetzt das Vertrauen in diesem Marktsegment 

schnellstmöglich wieder hergestellt werden. Dabei gilt es, inter-

national abgestimmt vorzugehen und die Empfehlungen des  

Forums für Finanzstabilität weiterhin zügig umzusetzen. 

D. Infrastruktur ausbauen 

Verkehrsinfrastruktur 
(Leitlinie 16) 

(41)  Die Attraktivität des Produktions- und Dienstleistungsstand-

orts Deutschland wird durch die Leistungsfähigkeit der Verkehrs-

infrastruktur und des Güterverkehrs- und Logistiksystems maßgeb-

lich mitbestimmt. Die Bundesregierung hat mit dem Masterplan 

„Güterverkehr und Logistik“ ein Handlungskonzept entwickelt, das 

unter anderem die optimale Nutzung und den gezielten Ausbau der 

Verkehrswege, die effizientere und umweltfreundlichere Gestaltung 

des Gesamtverkehrssystems und die Stärkung des Logistikstand-

ortes Deutschland zum Ziel hat (vgl. Tabelle lfd. Nr. 44). Die Bun-

desregierung hat beschlossen, die Verkehrsinvestitionen gegen-

über der alten Finanzplanung um rund 1 Mrd. Euro auf rund 

10,2 Mrd. Euro im Jahr 2009 aufzustocken. Die Erhöhung der  

Verkehrsinvestitionen wird ermöglicht durch zusätzliche Einnahmen 

aus der Weiterentwicklung der LKW-Maut. Darüber hinaus sollen 

unter der Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit verstärkt Öffentlich-

Private Partnerschaften (ÖPP) in die Bereitstellung der Verkehrsinf-

rastruktur einbezogen werden. 

Regionalförderung (42)  Für die EU-Strukturförderung werden in der aktuellen Förder-

periode 2007-2013 in Deutschland rund 26,3 Mrd. Euro zur Verfü-

gung stehen. Diese EU-Mittel werden – auch im Rahmen der  

überwiegend regional ausgerichteten Operationellen Programme 

der EU-Strukturförderung – zu einem beträchtlichen Teil für die  

Reformprioritäten des NRP zur Stärkung von Wachstum und Be-

schäftigung eingesetzt. Thematische Schwerpunkte der deutschen 

Programme des Europäischen Regionalfonds (EFRE) sind Innova-

tion und Förderung des Unternehmergeistes, Forschung und Ent-

wicklung sowie die Förderung von KMU sowie der Ausbau über-

regionaler Verkehrsverbindungen insbesondere in den neuen  

Bundesländern. Die EU-Strukturpolitik trägt somit durch die  
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Verknüpfung mit der Lissabonstrategie dazu bei, dass auch die 

strukturschwächeren Regionen mehr Wachstum erzielen können 

und die bestehenden regionalen Disparitäten verringert werden. 

 

V. Öffentliche Finanzen tragfähig gestalten – nachhaltiges Wachstum 
sichern – soziale Sicherheit wahren 

Langfristige  
Tragfähigkeit der 
Staatsfinanzen  
sichern  
(Leitlinien 1, 2, 3, 6; 
länderspezifische 
Empfehlung) 

(43)  Die Sicherung langfristig tragfähiger Staatsfinanzen hat wei-

terhin hohe Priorität. Der zweite Tragfähigkeitsbericht der Bundes-

regierung dokumentiert, dass die öffentlichen Haushalte auf diesem 

Weg bereits ein gutes Stück vorangekommen sind. Die Bundes-

regierung und die Länder werden weiterhin an ihrem Kurs festhal-

ten, den Staatshaushalt zu konsolidieren und Spielräume zu  

nutzen, um Impulse für Wachstum und Beschäftigung zu geben 

und damit die Qualität der öffentlichen Finanzen zu erhöhen. Auch 

die Sozialversicherungssysteme müssen weiter reformiert werden, 

um Stabilität und Leistungsfähigkeit der Systeme zu erhalten. Dies 

gilt vor allem vor dem Hintergrund demographisch bedingt sinken-

der Einnahmen und kurzfristig steigender Ausgaben. Maßstab für 

die Bundesregierung bleibt dabei, den Menschen Teilhabe- und 

Entwicklungschancen zu eröffnen und dabei langfristig ein adäqua-

tes soziales Sicherungsniveau zu gewährleisten. 

A. Staatshaushalt konsolidieren 

Ausgeglichener 
Bundeshaushalt 
2011 

(44)  Aufgrund langjähriger Ausgabenzurückhaltung und im Gefol-

ge des Aufschwungs seit 2005 ist es Deutschland bereits 2007 – 

deutlich früher als geplant – gelungen, einen ausgeglichenen 

Staatshaushalt zu erreichen. Aufgrund der Unternehmenssteuer-

reform und der Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosen-

versicherung steigt das strukturelle Defizit 2008 leicht auf ½ % des 

Bruttoinlandsprodukts an. Es wird aber in den Folgejahren konti-

nuierlich zurückgeführt (vgl. Tabelle lfd. Nr. 51). 2010 soll der staat-

liche Schuldenstand 60 % des BIP wieder unterschreiten. Ab 2011 

soll der Bundeshaushalt ohne Nettokreditaufnahme auskommen. 

Für 2012 sieht der Finanzplan einen nahezu strukturell ausge-
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glichenen Bundeshaushalt vor. Die geplante Modernisierung des 

Haushaltswesens und die laufende Evaluierung der größten Steu-

ervergünstigungen tragen zu mehr Effizienz in den staatlichen Ein-

nahmen- und Ausgabensystemen bei. 

B. Soziale Sicherungssysteme zukunftsfest gestalten 

Soziale Sicherungs-
systeme demogra-
fiefest machen  
(Leitlinie 2) 

(45)  Die Bundesregierung verfolgt weiterhin ihren Kurs, die sozia-

len Sicherungssysteme sowohl auf der Finanzierungs- als auch auf 

der Leistungsseite auf die Alterung der Bevölkerung einzustellen. 

Die weiteren Reformen der sozialen Sicherungssysteme sind dabei 

Teil einer umfassenden Strategie. Zum einen soll langfristig ein  

adäquates Leistungsniveau sichergestellt werden. Zum anderen 

hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, die Summe der  

paritätisch finanzierten Sozialversicherungsbeiträge dauerhaft unter 

40 % zu halten. Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung 

wurde bereits zum 1. Januar 2008 auf 3,3 % gesenkt. Die Bundes-

regierung wird vorhandene und zukünftige Spielräume zur weiteren 

Senkung des Beitragssatzes ausloten und unter Gewährleistung 

eines solide und nachhaltig finanzierten Haushalts der Bundes-

agentur für Arbeit nutzen. 

Gesundheitsreform 
umsetzen          
(Leitlinie 2; länder-
spezifische Empfeh-
lung) 

(46)  Mit der jüngsten Gesundheitsreform (Gesetz zur Stärkung 

des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung), deren 

Umsetzung nahezu abgeschlossen ist, wurden die Weichen dafür 

gestellt, das Gesundheitswesen stärker wettbewerblich auszu-

gestalten und die Qualität der Versorgung zu verbessern (vgl. Ta-

belle lfd. Nr. 53). Für mehr Effizienz wird unter anderem die Mög-

lichkeit der Krankenkassen zum Abschluss von Einzelverträgen mit 

Leistungserbringern und zur Ausschreibung von Arznei- und Hilfs-

mitteln sorgen. Außerdem werden mit der Einführung des Gesund-

heitsfonds die Finanzströme der Gesetzlichen Krankenversiche-

rung ab 2009 grundlegend neu geordnet. Zur pauschalen Abgel-

tung der Aufwendungen der Krankenkassen für versicherungs-

fremde Leistungen fließt dem Gesundheitsfonds ein Zuschuss aus 

Bundesmitteln zu, der ab 2009 jährlich um 1,5 Mrd. Euro bis insge-

samt 14 Mrd. Euro ansteigt. 

(47)  Ab 2009 werden alle Einwohner, die keine anderweitige Absi-
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cherung im Krankheitsfall besitzen, einer Pflicht zur Versicherung 

gegen das Krankheitsrisiko unterliegen. Sie werden je nach Zuge-

hörigkeit im System der gesetzlichen oder privaten Krankenversi-

cherung versichert. Der Zugang ist dabei unabhängig vom indivi-

duellen Krankheitsrisiko oder der wirtschaftlichen Situation garan-

tiert. 

(48)  Mit der 2008 beschlossenen Reform der Pflegeversicherung  

wird die finanzielle Tragfähigkeit der Pflege bis mindestens 2015 

sichergestellt. Das Leistungsangebot verbessert sich. Dies kommt 

insbesondere Menschen mit erheblichem Betreuungsbedarf und  

ihren Angehörigen zugute (vgl. Tabelle lfd. Nr. 54). Die langfristige 

Tragfähigkeit der Pflegeversicherung bleibt auch künftig eine  

Herausforderung. 

Nachhaltige Finan-
zierung der Renten-
versicherung sichern 
(Leitlinien 2, 18, 22) 

(49)  Mit der stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze auf 

67 Jahre bis 2029 hat die Bundesregierung einen langfristig  

wirkenden Schritt zur Einhaltung der Niveausicherungsziele und 

zur Dämpfung des Anstiegs der Beiträge in der gesetzlichen  

Rentenversicherung getan (vgl. Tabelle lfd. Nr. 57). Darüber hinaus 

ist seit 2001 die Formel zur Anpassung der Renten in mehreren 

Stufen modernisiert worden. Die Formel orientiert sich weiterhin an 

der Entwicklung der Bruttolöhne, berücksichtigt aber auch die mit 

der Einführung einer kapitalgedeckten Altersvorsorge (Riester-

Rente) einhergehenden Vorsorgeaufwendungen der Beschäftigten. 

Sie trägt auch der Tatsache der demographiebedingten Änderung 

des Verhältnisses von Rentenempfängern zu Beitragszahlern 

Rechnung (Nachhaltigkeitsfaktor). Zugleich wurde das Sicherungs-

niveau in der gesetzlichen Rentenversicherung gesetzlich fixiert. 

Durch gesetzliche Beitragssatzobergrenzen soll sichergestellt  

werden, dass die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler auch 

künftig nicht überfordert werden. 

Diese Modifikationen der Rentenanpassungsformel wurden an die 

Schutzklausel gekoppelt, so dass Renten nicht aufgrund der Dämp-

fungsfaktoren sinken können. Nachdem die Schutzklausel bereits 

bei der Rentenanpassung in den ersten Jahren (2005 und 2006) 

wirksam wurde, hat sich gezeigt, dass ihre bisherige Ausgestaltung 
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zu einer dauerhaften Zusatzbelastung der Beitragszahler geführt 

hätte. Aus diesem Grund wurde sie fortentwickelt und angepasst. 

Ab 2011 werden die seit 2005 unterbliebenen Anpassungs-

dämpfungen realisiert – dies allerdings nur dann, wenn die Lohn-

entwicklung eine Rentensteigerung zulässt. Rentensteigerungen 

werden bis zum Abbau des Ausgleichsbedarfs halbiert (vgl. Tabelle 

lfd. Nr. 58). 

Eigenverantwortung 
in der Altersvorsorge 
stärken  
(Leitlinien 2, 18) 

(50)  Die Reformpolitik der Bundesregierung zielt darauf ab, die 

Eigenverantwortung der Menschen für ihre Altersvorsorge zu  

stärken. Zwar wird die gesetzliche Rentenversicherung für die  

Beschäftigten eine wichtige Einnahmequelle im Alter bleiben. Zur 

Sicherung des Lebensstandards im Alter ist eine Ergänzung durch 

betriebliche und private Altersvorsorge aber unerlässlich. Mit dem 

Eigenheimrentengesetz wird künftig die Einbeziehung der selbst-

genutzten Wohnimmobilie in die Riester-Förderung verbessert (vgl. 

Tabelle lfd. Nr. 60). 

C. Föderalismusreform – Bund-Länder-Finanzbeziehungen anpassen 

Bundesstaatliche 
Ordnung  
modernisieren  
(Leitlinien 1, 2, 3) 

(51)  Nach der 2006 in Kraft getretenen ersten Stufe der Födera-

lismusreform sollen nun mit der anstehenden zweiten Stufe die  

institutionellen Vorraussetzungen für langfristig tragfähige Staats-

finanzen verbessert werden. Wesentliche Elemente des Reform-

vorhabens sind die verfassungsrechtlichen Regeln zur Eindäm-

mung der Staatsverschuldung und die Entwicklung eines Früh-

warnsystems gegen das Entstehen von Haushaltsnotlagen. Die 

neue Schuldenregel soll eine über den Konjunkturverlauf sym-

metrische Finanzpolitik und damit den Grundsatz des Haushalts-

ausgleichs im Konjunkturzyklus sichern. Sie orientiert sich an den 

Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes. 

Darüber hinaus wird eine Verbesserung der Zusammenarbeit der 

verschiedenen Ebenen und Organisationen im föderalen System 

diskutiert. Geprüft wird auch, in geeigneten Bereichen vermehrt 

Leistungsvergleiche (Benchmarking) der Verwaltungen von Bund 

und Ländern durchzuführen. 
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VI. Ökologische Innovation als Wettbewerbsvorteil nutzen –  
Energieversorgung sichern – Klimawandel bekämpfen 

Nachhaltige  
Energieversorgung 
und ökoeffiziente 
Technologien            
(Leitlinie 11) 

(52)  Vor dem Hintergrund einer weltweit wachsenden Nachfrage 

nach Energie, knapper werdenden fossilen Ressourcen und stei-

genden Energiepreisen stehen Deutschland und Europa vor der 

Herausforderung, die Energieversorgung langfristig zu sichern und 

gleichzeitig den Klimawandel zu bekämpfen. Zur Bekämpfung des 

Klimawandels hat sich die Europäische Union ehrgeizige Ziele  

gesetzt: Bis 2020 sollen die Treibhausgasemissionen der EU um 

30 % gegenüber dem Ausstoß von 1990 vermindert werden, wenn 

sich andere Industrieländer zu vergleichbaren Emissions-

reduzierungen und die wirtschaftlich weiter fortgeschrittenen Ent-

wicklungsländer zu einem ihren Verantwortlichkeiten und jeweiligen 

Fähigkeiten angemessenen Beitrag verpflichten. Unabhängig von 

den internationalen Verhandlungen verpflichtet sich die EU jetzt 

schon, ihre Emissionen um mindestens 20 % bis 2020 zu senken. 

Den Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergie-

verbrauch will die EU bis 2020 auf 20 % ausbauen und 20 % Ener-

gie gegenüber der prognostizierten Entwicklung einsparen. 

(53)  Um für die internationalen Klimaverhandlungen ein Zeichen 

zu setzen, bietet die Bundesregierung als deutschen Beitrag für ein 

internationales Klimaschutzabkommen nach 2012 an, die Emissio-

nen bis 2020 im Vergleich zu 1990 um 40 % zu reduzieren. Dieses 

Angebot steht unter der Voraussetzung, dass die EU im selben 

Zeitraum ihre Emissionen um 30 % gegenüber 1990 reduziert und 

andere Staaten vergleichbar ehrgeizige Ziele übernehmen. 

Deutschland ist auf einem guten Weg und hat von 1990 bis 2007 

seine Treibhausgasemissionen um 20,4 % gesenkt. Diesen Erfolg 

gilt es zu halten und bis 2012 auf mindestens 21 % auszubauen. 

Ein wichtiger Baustein zur Sicherung der Energieversorgung und 

Bekämpfung des Klimawandels ist der Ausbau der erneuerbaren 

Energien. Die Bundesregierung hat sich deshalb für diesen Bereich 

ehrgeizige Ziele gesetzt und das Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) neu gefasst. 

Emissionshandel (54)  Um einen effizienten Umgang mit knappen Ressourcen zu  
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erreichen, setzt Deutschland auf die Nutzung markbasierter  

Instrumente und darauf, dass die Preise das Ausmaß der Nutzung 

von Umweltgütern besser widerspiegeln. Durch den Emissions-

handel hat der Ausstoß von CO2 einen Preis bekommen. Dabei 

können die Unternehmen entscheiden, ob es für sie günstiger ist, 

Maßnahmen zur Emissionsminderung durchzuführen oder die  

erforderlichen Emissionszertifikate zu kaufen. 

(55)  Allerdings darf die Einführung solcher marktbasierter Instru-

mente wie dem Emissionshandel nicht dazu führen, dass die  

Produktion emissionsintensiver Produkte in Länder ohne vergleich-

bare Klimaschutzanstrengungen abwandert. Daher achtet die  

Bundesregierung bei der Ausgestaltung der nationalen und europä-

ischen Regelungen zum Emissionshandel darauf, dass die Wett-

bewerbsfähigkeit energieintensiver Industrien im europäischen und 

internationalen Kontext gewahrt bleibt. 

A. Energieeffizienz als Schlüssel für langfristige Wettbewerbsfähigkeit 

Integriertes Energie- 
und Klimaprogramm 

(56)  Um die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig 

die Energieversorgung langfristig zu sichern, ist es vor allem not-

wendig, die Energieeffizienz zu verbessern. Die Bundesregierung 

hält deshalb an ihrem Ziel fest, die Energieproduktivität in Deutsch-

land bis 2020 gegenüber 1990 zu verdoppeln. 

(57)  Das Integrierte Energie- und Klimaprogramm (vgl. Tabelle lfd. 

Nr. 62) enthält unter anderem Maßnahmen zur Steigerung der  

Energieeffizienz bzw. Energieeinsparung sowie zur Reduzierung 

des CO2-Ausstoßes. Das Instrumentarium reicht von verbesserter 

Information und Aufklärung, Förderung von Forschung und Ent-

wicklung, finanzielle Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz 

bis hin zum maßvollen Einsatz von Ordnungsrecht. Die dadurch 

sinkenden Energiekosten helfen insbesondere Verbrauchern und 

Unternehmen. 

Energieeinsparung 
im Gebäudebereich 

(58)  Im Rahmen des Integrierten Energie- und Klimaprogramms 

wird das seit 2001 erfolgreich laufende CO2-Gebäudesanierungs-

programm über 2009 hinaus verstetigt. Mit den 2006 und 2007  

geförderten umfassenden energetischen Sanierungen von mehr als 
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425.000 Wohnungen wurden über das Programm rund 1,6 Millio-

nen Tonnen CO2-Einsparung eingespart, die sich pro Jahr über den 

Nutzungszeitraum von durchschnittlich 30 Jahren ergeben. 2007 

wurden weitere Schwerpunkte in der energetischen Gebäudesanie-

rung auf die kommunalen Infrastruktureinrichtungen gelegt. Die 

Förderprogramme wurden darüber hinaus 2008 um einen Investi-

tionspakt zwischen Bund, Ländern und Kommunen ergänzt. So 

wird es finanzschwachen Kommunen ermöglicht, langfristig kosten-

reduzierende Vorhaben der energetischen Gebäudesanierung ins-

besondere an Gebäuden der sozialen Infrastruktur durchzuführen. 

(59)  Potenziale zur Energieeinsparung im Gebäudebereich  

wer-den auch durch die Novelle der Energieeinsparverordnung und 

der Heizkostenverordnung sowie die Einführung eines  

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes erschlossen: Die energeti-

schen Anforderungen an Gebäude – bei Neubauten wie auch im 

Falle von wesentlichen Änderungen im Gebäudebestand – sollen 

um durchschnittlich 30 % verschärft und der Anteil der erneuerba-

ren Energien an der Wärmeversorgung bis 2020 auf 14 % erhöht 

werden. Die im Integrierten Energie- und Klimaprogramm im  

Gebäudebereich vorgesehenen Maßnahmen haben insgesamt das 

Potenzial, bis 2020 zusätzliche Heizkosteneinsparungen von bis zu 

50 Mrd. Euro zu generieren. Darüber hinaus führt die vorgesehene 

Verdopplung des Kraft-Wärme-Kopplung-Stromanteils auf 25 % bis 

2020 zu einer erheblich effizienteren Erzeugung von Energie. Auch 

die Länder richten Förderprogramme zur Reduktion der CO2-

Emissionen ein. Die Schwerpunkte liegen im Bereich der energeti-

schen Sanierung von Gebäuden, des Einsatzes erneuerbarer  

Energien zur Wärmeversorgung und der rationellen Energieum-

wandlung in Kraft-Wärme-Kopplung. 

Energieverbrauchs-
kennzeichnung und 
öffentliche  
Beschaffung 

(60)  Eine transparent gestaltete Energieverbrauchskennzeichnung 

von Produkten (z.B. bei Haushaltsgroßgeräten) unterstützt 

Verbraucher bei Kaufentscheidungen. Die Bundesregierung geht 

hier mit gutem Beispiel voran und hat eine allgemeine Verwal-

tungsvorschrift erlassen, die alle Bundesdienststellen anhält, bei 

Beschaffungsentscheidungen die Lebenszykluskosten von Produk-

ten und Dienstleistungen zu berücksichtigen. Das reduziert den 
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Energieverbrauch des Bundes und entlastet den Bundeshaushalt. 

B. Energieversorgungssicherheit 

Netzausbau und 
Neubau von  
effizienten  
Kraftwerken 

(61)  Höhere Energieeffizienz im Verkehr, bei Heizung und Warm-

wasser sowie in der Stromerzeugung und der verstärkte Einsatz 

erneuerbarer Energien leisten nicht nur einen Beitrag zur Bekämp-

fung des Klimawandels, sondern auch zur Versorgungssicherheit. 

Um Deutschlands Energieversorgung langfristig zu sichern,  

müssen darüber hinaus Netzbetrieb und Netzausbau effizienter 

gestaltet und hocheffiziente konventionelle Kraftwerke neu gebaut 

werden. 

(62)  Der Bedarf an neuen und optimierten Netzen ist hoch.  

Ursachen dafür sind der zunehmende grenzüberschreitende 

Stromhandel, die Einspeisung des in den Offshore- und Onshore-

Windenergieanlagen erzeugten Stroms und der geplante An-

schluss neuer konventioneller Kraftwerke. Im Rahmen des  

Integrierten Energie- und Klimaprogramms hat die Bundes-

regierung Maßnahmen auf den Weg gebracht, um den schnelleren 

Ausbau und die Verbesserung der Stromübertragungsnetze zu  

ermöglichen. Diese Maßnahmen dienen insbesondere der Be-

schleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren. 

Biokraftstoffe (63)  Auch Biokraftstoffe können einen namhaften Beitrag zu einer 

nachhaltigen Energieversorgung leisten. Im Inland kann aber nicht 

die notwendige Biomasse dafür zur Verfügung gestellt werden.  

Importe werden erforderlich bleiben. Der Anteil der Biokraftstoffe ist 

im Übrigen nicht beliebig ausdehnbar. Darüber hinaus steht die 

Biokraftstoffproduktion in Nutzungskonkurrenz zur Nahrungsmittel-

produktion. Daher ist bei der energetischen Verwendung von Bio-

masse grundsätzlich sicher zu stellen, dass die Erzeugung umwelt-

verträglich erfolgt, Nutzungskonkurrenzen vermieden werden und 

die Verwendung ausreichend klima- und energieeffizient ist. 

C. Umweltfreundliche Technologien als strategischer Wettbewerbsfaktor 

Marktführerschaft 
bei Umwelt-
technologien 

(64)  Der Schutz der natürlichen Ressourcen und die effiziente und 

sparsame Verwendung von knappen Rohstoffen sind nicht nur  
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nationale, sondern globale Herausforderungen. Auf dem Weltmarkt 

besteht eine wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen 

Technologien und innovativen Lösungen. Rahmenbedingungen auf 

dem heimischen Markt können Anreize für die Entwicklung ökoeffi-

zienter Technologien setzen. Mit dem Erneuerbare-Energien-

Gesetz (EEG) hat Deutschland eine führende Stellung im Bereich 

der erneuerbaren Energien aufbauen können. Die Novelle des 

EEG und gezielte Forschungs- und Fördermaßnahmen schaffen 

die Voraussetzung, dass Deutschland auch künftig zur technologi-

schen Spitze gehören kann, die Wettbewerbsfähigkeit der erneuer-

baren Energien gestärkt wird und die Förderungen der einzelnen 

Technologien an die Marktbedingungen angepasst wird. Durch das 

Erneuerbare Energien-Wärme-Gesetz und das aufgestockte 

Marktanreizprogramm wird Deutschland künftig das Potential des 

Erneuerbare-Energien-Wärmemarkts noch besser erschließen.  

(65)  Der vorgesehene „Nationale Entwicklungsplan Elektromobili-

tät“ mit einer Laufzeit von 10 Jahren wird wie bereits das Nationale 

Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnolo-

gie nicht nur dazu beitragen, Fortschritte bei der Entwicklung effi-

zienterer Fahrzeuge zu machen und CO2-Emissionen zu reduzie-

ren. Er reduziert auch die Abhängigkeit vom Erdöl, stärkt Deutsch-

lands Wettbewerbsfähigkeit bei diesen Zukunftstechnologien und 

beschleunigt deren Marktentwicklung. 

 

VII. Arbeitsmarkt auf neue Herausforderungen ausrichten –  
demografischen Veränderungen begegnen 

Auf den Erfolgen 
aufbauen 

(66)  Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich schneller und deut-

licher erholt als in früheren Aufschwungphasen. Dazu haben die 

Reformen am Arbeitsmarkt (unter anderem Gesetz für moderne 

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, Gesetz zu Reformen am  

Arbeitsmarkt, SGB II-Fortentwicklungsgesetz) beigetragen. Anders 

als in der Vergangenheit kommt die neu gewonnene Flexibilität und 

Dynamik nun zunehmend auch jenen Gruppen zugute, die mit  

besonderen Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt konfrontiert sind – 
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den Älteren, Langzeitarbeitslosen, Personen mit Migrations-

hintergrund und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit einfa-

chen Qualifikationen. Die Langzeitarbeitslosenquote (Eurostat) ist 

in Deutschland von 5,7 % im Jahr 2005 über 5,5 % im Jahr 2006 

auf 4,7 % im Jahr 2007 gefallen. Der Rückgang um 0,8 Prozent-

punkte zwischen den letzten beiden Jahren ist der stärkste Rück-

gang im EU15-Vergleich. 

Strukturelle Arbeits-
losigkeit weiter sen-
ken (Länderspezifi-
sche Empfehlung) – 
Flexicurity in 
Deutschland 

(67)  Um die strukturelle Arbeitslosigkeit weiter zu senken, greifen 

die Reformen am Arbeitsmarkt verschiedene Elemente von  

Flexicurity auf. Die Maßnahmen dienen der notwendigen Flexibilität 

am Arbeitsmarkt und einer schnelleren Integration in das Arbeits-

leben und fördern gleichzeitig die Beschäftigungssicherheit und die 

soziale Absicherung. So zielt die deutsche Arbeitsmarktpolitik unter 

anderem darauf ab, den strukturellen Wandel sozial zu flankieren. 

Leistungsbezug bzw. die Hilfebedürftigkeit der Erwerbsfähigen  

sollen möglichst zügig und nachhaltig beseitigt oder zumindest ver-

ringert werden. Einerseits können den Arbeitsuchenden individuelle 

Unterstützungsangebote unterbreitet werden. Andererseits können 

erwerbsfähige Leistungsbezieher verpflichtet werden, daran aktiv 

mitzuwirken und alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, 

ihren Lebensunterhalt und den der mit ihnen in einer Bedarfs-

gemeinschaft lebenden Personen aus eigenen Mitteln zu bestrei-

ten. Die Übergänge zwischen verschiedenen Beschäftigungen 

werden unterstützt. 

Offene Stellen sollen schnell und passgenau besetzt werden,  

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen ihre Beschäftigungs-

fähigkeit erhalten bzw. ausbauen. Die Förderung von Aus- und 

Weiterbildung leistet dazu einen maßgeblichen Beitrag. 2007 sind 

rund 340.000 Teilnehmer neu in eine geförderte Weiterbildung ein-

getreten und damit rund 37 % mehr als 2006 (250.000 Eintritte) 

und 150 % mehr als noch im Jahr 2005 (132.000 Eintritte). Für 

2008 wird eine weitere Steigerung erwartet. Um die Eingliederung 

von Geringqualifizierten zielgerecht zu unterstützen wird mit dem 

Sonderprogramm der Bundesagentur für Arbeit für ältere und  

geringqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  

(WeGebAU) vor allem das Nachholen eines Berufsabschlusses 
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verstärkt gefördert. Zudem werden durch die Einführung eines  

besonderen Zuschusses an Arbeitgeber zusätzliche Beschäfti-

gungsmöglichkeiten für langzeitarbeitslose Menschen mit besonde-

ren Vermittlungshemmnissen geschaffen, die auch unter Einsatz 

aller anderen Eingliederungsinstrumente auf absehbare Zeit nicht 

in den allgemeinen Arbeitsmarkt integriert werden können. 

Arbeitsrecht und  
soziale Sicherung 

(68)  Wesentlicher Bestandteil des deutschen Flexicurity-Modells 

ist das Arbeitsrecht. Gesetzliche arbeitsrechtliche Regelungen  

beschränken sich regelmäßig auf die Festlegung von Mindestnor-

men. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie Tarifvertragsparteien 

und Betriebspartner haben im Rahmen der gesetzlichen Regelun-

gen einen erheblichen Spielraum zur Gestaltung solcher Arbeits-

bedingungen, die eine flexible Arbeitsorganisation und die Wettbe-

werbsfähigkeit der Unternehmen unter wechselnden Bedingungen 

sichern und zugleich den sozialen Schutz der Arbeitnehmer  

gewährleisten. 

(69)  Auch die sozialen Sicherungssysteme haben eine wichtige 

Rolle bei der Umsetzung von Flexicurity. Das deutsche Sozialrecht 

bietet nicht nur Einkommenssicherheit auf hohem Niveau, sondern 

es enthält auch zentrale Elemente zur Sicherstellung von Flexibili-

tät – vor allem in den Bereichen Vereinbarkeit von Familie und  

Beruf sowie flexible Arbeitsorganisation. Beispiele sind: Mini-Jobs, 

Gleitzone, Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung,  

Flexibilisierung der Arbeitszeit durch Wertguthaben. 

Von Herbst 2006 bis Mitte 2007 hat die Koalitionsarbeitsgruppe  

Arbeitsmarkt überprüft, wie durch eine Neuordnung des Niedrig-

lohnbereichs eine sowohl arbeitsmarktpolitisch zielführende als 

auch fiskalisch tragfähige Gesamtlösung gefunden werden kann. 

Die Bundesregierung hat die bestehenden Instrumente Wohngeld 

und Kinderzuschlag weiterentwickelt und damit Familien mit niedri-

gen Erwerbseinkommen noch gezielter unterstützt. 

Arbeitsbedingungen 
verbessern 

(70)  Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, angemesse-

ne Mindestarbeitsbedingungen für deutsche und ausländische  

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sicherzustellen. Das Arbeit-

nehmer-Entsendegesetz (AEntG) und das Mindestarbeitsbedin-
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gungengesetz werden deshalb weiterentwickelt, so dass für weitere 

Branchen Mindestlöhne festgelegt werden können. Auf diese  

Weise garantiert das AEntG sowohl dauerhaft in Deutschland  

beschäftigten als auch vorübergehend aus dem Ausland entsand-

ten Arbeitnehmern die in Deutschland zwingend festgelegten  

Mindestlöhne. 

A. Arbeitsvermittlung weiter verbessern 

Arbeitsmarkt-
politische  
Instrumente neu 
ausrichten 

(71)  Der nachhaltige Abbau der Arbeitslosigkeit bleibt weiterhin 

eine zentrale Aufgabe der Bundesregierung. Die Bundesregierung 

beabsichtigt deshalb, noch in diesem Jahr die aktive Arbeitsmarkt-

politik neu auszurichten und wird dazu einen Gesetzentwurf vorle-

gen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 67). Das Instrumentarium der Arbeits-

marktpolitik wird unter Nutzung der Ergebnisse der wissenschaftli-

chen  

Evaluation weiterentwickelt und gestrafft. Arbeitsuchende Men-

schen sollen schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden.  

Präventiven Ansatz 
stärken (Leitlinie 19) 

(72)  Mit der Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instru-

mente sollen insbesondere die präventiven Elemente in der  

Arbeitsförderung gestärkt werden, um für Personen mit Vermitt-

lungshemmnissen das Risiko von Langzeitarbeitslosigkeit zu  

vermindern. Für eine zielgerichtete und wirksame Vermittlung  

sollen die Agenturen für Arbeit unverzüglich, nachdem sich ein  

Erwerbstätiger arbeitsuchend gemeldet hat, den konkreten Hand-

lungsbedarf in einer Eingliederungsvereinbarung festlegen. Bisher 

war dies erst nach Eintritt der Arbeitslosigkeit der Fall. 

Arbeitsverwaltung 
modernisieren und 
anpassen  
(Leitlinie 20) 

(73)  Die Arbeitsverwaltung wurde in den letzen Jahren neu orga-

nisiert. Im Mittelpunkt steht das Kundenzentrum der Agenturen für 

Arbeit, in dem wichtige administrative Aufgaben von der Vermitt-

lung in andere Bereiche verlagert wurden. Es soll durch verschie-

dene Maßnahmen (Terminierung und Auslagerung von Standard-

aktivitäten an Empfang, Eingangszone, Service Center sowie  

Nutzung des virtuellen Arbeitsmarktes) sichergestellt werden, dass 

die Vermittlungsfachkräfte mindestens 60 % ihrer Arbeitszeit für 

Vermittlungsgespräche nutzen. Ein Termin für eine Erstberatung 

soll innerhalb von 10 Arbeitstagen angeboten werden. Die Kunden-
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zufriedenheit ist durch die Einführung des neuen Kundenzentrums 

spürbar gestiegen. 

(74)  Durch die 2005 erfolgte Zusammenführung von Arbeitslosen- 

und Sozialhilfe zur „Grundsicherung  für Arbeitsuchende“ kam es 

bei der Arbeitsverwaltung und den Kommunen überwiegend zu  

einer Neuorganisation und Bildung von Arbeitsgemeinschaften. Die 

gemeinsame Form der Verwaltungsorganisation wurde jedoch vom 

Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt und ist nur 

noch bis Ende 2010 zulässig. Die Bundesregierung erarbeitet  

derzeit gemeinsam mit den Ländern, den kommunalen Spitzen-

verbänden und der Bundesagentur für Arbeit eine Neuregelung. 

Für die Empfänger der Grundsicherung soll es möglichst wenige 

Änderungen hinsichtlich ihrer Betreuung geben. 

B. Beschäftigungspotenziale nutzen 

Integrative Arbeits-
marktpolitik         
(Leitlinien 18, 19) 

(75)  Auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels ist 

es zentrales Anliegen der Bundesregierung, das inländischen  

Beschäftigungspotenzial möglichst umfassend zu nutzen. Dazu 

gehört es, allen Menschen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen 

wollen, am Arbeitsmarkt Chancen zu eröffnen, insbesondere auch 

denjenigen, die Probleme beim (Wieder-)Einstieg in den Arbeits-

markt haben. 

Integration von  
Jugendlichen in den 
Arbeitsmarkt 

(76)  Die Bundesregierung wird ihr Engagement zur Bekämpfung 

der Jugendarbeitslosigkeit konsequent fortsetzen. Die Dauer der 

Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen soll weiter verkürzt werden.  

Aufgrund der bisherigen Anstrengungen ging die Jugendarbeitslo-

sigkeit seit ihrem Höchststand im Februar 2005 deutlich zurück und 

war 2007 auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. 

Die durchschnittliche Dauer lag bei 3,8 Monaten. Eine Vielzahl jun-

ger Menschen konnte durch eine berufsvorbereitende Bildungs-

maßnahme oder eine Einstiegsqualifizierung eine Berufsausbildung 

beginnen. Die Einstiegsqualifizierung hat sich als Sprungbrett in  

eine betriebliche Berufsausbildung erwiesen. Sie wurde 2007 in 

das Arbeitsförderungsrecht und in das Recht der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende als Regelleistung übernommen (vgl. Tabelle lfd. 
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Nr. 71). 

Beschäftigungs-
chancen älterer 
Menschen  
verbessern 

 

(77)  Wichtige Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungs-

chancen älterer Menschen wurden im „Gesetz zur Verbesserung 

der Beschäftigungschancen älterer Menschen“ umgesetzt (vgl.  

Tabelle lfd. Nr. 72). Es trägt beispielsweise dazu bei, die berufliche 

Weiterbildung Älterer gezielt zu fördern. Damit setzt es ein deut-

liches Signal in Richtung lebenslanges Lernen. Darüber hinaus 

wurden der Eingliederungszuschuss für Unternehmen, die Ältere 

einstellen, weiter entwickelt und ein Kombilohn für ältere Beschäf-

tigte eingeführt. Die Einstellungschancen älterer Arbeitnehmer 

wurden mit der erleichterten Befristung von Arbeitsverträgen  

verbessert. 

(78)  Gleichzeitig unterstützen 62 regionale Beschäftigungspakte 

ältere Langzeitarbeitslose im Rahmen des Bundesprogramms 

„Perspektive 50plus – Beschäftigungspakte für Ältere in den  

Regionen“ intensiv bei der Wiedereingliederung in den ersten  

Arbeitsmarkt. In der zweiten Programmphase 2008-2010 sollen bis 

zu 200.000 ältere Langzeitarbeitslose aktiviert und davon bis zu 

50.000 wieder in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. 

(79)  Die eingeleiteten Maßnahmen und die gesamtwirtschaftliche 

Entwicklung zeigen Wirkung. So lag die Erwerbstätigenquote der 

über 55-Jährigen in Deutschland im vierten Quartal 2007 bei 

52,5 % und im Jahresdurchschnitt 2007 bei 51,5 %. Sie hat damit 

bereits jetzt die Zielquote von 50 % überschritten. Bis 2010 will 

Deutschland eine Erwerbsbeteiligung Älterer in der Altersgruppe 

der 55- bis unter 65-Jährigen von 55 % erreichen. 

Beschäftigungs-
chancen schwer-
behinderter  
Menschen  
verbessern 

(80)  Vom Aufschwung am Arbeitsmarkt profitieren zunehmend 

auch schwerbehinderte Menschen. Ende Juni 2008 waren über 

21.000 schwerbehinderte Menschen weniger arbeitslos als noch 

ein Jahr zuvor. Dies entspricht einem Rückgang von rund 13 %. 

Die Bundesregierung unterstützt diese Entwicklung, unter anderem 

durch das Projekt „Job4000“, durch das Arbeitgeber, die einen  

besonders betroffenen schwerbehinderten Menschen einstellen 

oder einen zusätzlichen Ausbildungsplatz für einen schwerbehin-

derten Jugendlichen schaffen, finanzielle Unterstützung erhalten. 
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Beschäftigungs-
chancen von Frauen 
verbessern 

(81)  Die Frauenerwerbstätigenquote in Deutschland ist von 

58,7 % (2001) auf 64,0 % (2007) angestiegen (Männer 74,7 %). 

Damit übertrifft Deutschland die Zielvorgabe der Lissabon-Strategie 

(mindestens 60 % bis 2010) schon heute und liegt im Vergleich zu 

anderen Mitgliedstaaten der EU im oberen Mittelfeld. Frauen errei-

chen heute im Durchschnitt höhere und bessere formale Bildungs-

abschlüsse als Männer. Die für Frauen gleichwohl noch bestehen-

den Nachteile im beruflichen Werdegang und die geschlechtsspezi-

fischen Entgeltunterschiede sollen weiter verringert werden. So  

sollen im Rahmen des von der Bundesregierung angekündigten 

gleichstellungspolitischen Aktionsprogramms „Perspektive Wieder-

einstieg“ auf breiter Ebene gezielt Maßnahmen zur Unterstützung 

für einen erfolgreichen beruflichen Wiedereinstieg von Frauen nach 

längerer familienbedingter Erwerbsunterbrechung angeboten  

werden. 

Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf 

(82)  Eine der wesentlichen Voraussetzungen, das Potenzial an 

gut ausgebildeten und hoch qualifizierten Frauen gesamtwirtschaft-

lich und gesellschaftlich noch besser und nachhaltig zu nutzen, 

sind Rahmenbedingungen, die es Frauen und Männern ermög-

lichen, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. Wichtigste 

Bausteine sind hier der Ausbau der Kindertagesbetreuung (vgl.  

Tabelle lfd. Nr. 1) und die Schaffung einer familienfreundlichen  

Arbeitswelt mit flexiblen Arbeitszeiten und -formen. Mit dem Unter-

nehmensprogramm „Erfolgsfaktor Familie“ hat die Bundesregierung 

in enger Kooperation mit den Spitzenverbänden der deutschen 

Wirtschaft und den Gewerkschaften eine zentrale Plattform zur 

Förderung einer familienbewussten Personalpolitik in den Unter-

nehmen geschaffen (vgl. Tabelle Nr. 70). Der gesetzlich vorgese-

hene Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung der Eltern bei der Betreu-

ung ihrer Kleinkinder während der Elternzeit sowie danach durch 

das Teilzeit- und Befristungsgesetz in Unternehmen mit mehr als 

15 Beschäftigten tragen ebenfalls zur besseren Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf bei.  

Einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf leistet auch das am 1. Juli 2008 in Kraft tretende 

Pflegezeitgesetz (vgl. Tabelle lfd. Nr. 77). Danach können Beschäf-



- 37 - 

   

tigte zur Pflege von Familienangehörigen eine berufliche Auszeit in 

Anspruch nehmen. 

Integration von  
Personen mit  
Migrationshinter-
grund in den  
Arbeitsmarkt  
(Leitlinie 20) 

(83)  Die Bundesregierung hat mit ihrem Aktionsprogramm „Beitrag 

der Arbeitsmigration zur Sicherung der Fachkräftebasis in  

Deutschland“ ein Konzept verabschiedet, das die arbeitsmarkt-

gerechte Zuwanderung von hochqualifizierten Fachkräften beinhal-

tet. Dieses Konzept trägt den Interessen Deutschlands auch in der 

nächsten Dekade Rechnung. Darüber hinaus ist mit dem Aktions-

programm auch der Aufbau eines systematischen Monitoring-

systems zur Ermittlung des Fachkräftebedarfs verabredet worden. 

(84)  Im Rahmen des Nationalen Integrationsplans haben Bund, 

Länder und Kommunen bereits 2007 umfangreiche Maßnahmen 

zur Förderung der beruflichen Integration initiiert. So können Aus-

länderinnen und Ausländer mit einer Aufenthaltsperspektive nicht 

nur an allen allgemeinen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, 

sondern auch an berufsbezogenen Sprachkursen teilnehmen. Die 

berufsbezogene Sprachförderung nach dem Europäischen Sozial-

fonds wird in der neuen Förderperiode 2007-2013 verstärkt mit  

Elementen der beruflichen Qualifizierung verbunden. Schwerpunkt 

der Integrationsförderung ist zudem die Bekämpfung der Integra-

tionsdefizite innerhalb der zweiten und dritten Generation. 
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Teil 2: Fortschritte seit September 2007 

I. Länderspezifische Empfehlungen und Themen, die besondere  
Aufmerksamkeit genießen sollen („Points to watch“), aus der  
Stellungnahme des Rates für Deutschland und ausgewählte  
Maßnahmen von Bund und Ländern 

 

Länderspezifische 
Empfehlungen 

Ausgewählte Maßnahmen 

1. Verbesserung des Wettbewerbsrahmens bei Dienstleistungen 

1.1 durch weitere Lockerung der re-
striktiven Vorschriften für regle-
mentierte Gewerbe und Berufe 

• Modernisierung des Rechtsberatungsgesetzes 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 28) 

• Gesetz zur Neuregelung des Schornsteinfeger-
wesens (vgl. Tabelle lfd. Nr. 29) 

• Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie (vgl. Ta-
belle lfd. Nr. 30) 

• Umsetzung der Richtlinie zur Anerkennung von 
beruflichen Qualifikationen in das Handwerksrecht 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 31) 

1.2 durch Verbesserung der Verfah-
ren zur Vergabe öffentlicher 
Aufträge 

• Vereinfachung und Modernisierung des Vergabe-
rechts (vgl. Tabelle lfd. Nr. 24) 

1.3 durch wirksame Regulierung 
des Bitstrom-Zugangs auf der 
Vorleistungsebene 

• Festlegung eines Standardangebots und Ent-
scheidung über die betreffenden Entgelte durch 
die Bundesnetzagentur (vgl. Tabelle lfd. Nr. 26) 

2. Vorgehen gegen die strukturelle Arbeitslosigkeit 

2.1 durch einen verbesserten Zu-
gang zu Qualifizierungsmaß-
nahmen 

• Verstärkte Förderung von beschäftigten Gering-
qualifizierten und Älteren insbesondere in KMU 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 73) 

2.2 durch weitere Reformen des 
Steuer- und Sozialleistungs-
systems 

• Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosen-
versicherung auf 3,3 % (vgl. Tabelle lfd. Nr. 56) 

2.3 durch eine effizientere Gestal-
tung der Arbeitsvermittlungs-
dienste für langzeitarbeitslose 
Arbeitslosengeld-II-Empfänger 

• Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen  
Instrumente (vgl. Tabelle lfd. Nr. 67) 
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Points to watch Ausgewählte Maßnahmen 

3. Sicherung der langfristigen 
Tragfähigkeit der öffentlichen 
Finanzen durch striktes Festhal-
ten an der bisherigen Konsoli-
dierung, auch im Rahmen der 
derzeitigen Reformüberle-
gungen zu den Finanzstrukturen 
innerhalb des föderalen  
Systems und durch genaue Be-
obachtung der Auswirkungen 
der Gesundheitsreform mit dem 
Ziel, das Ausgabenwachstum 
zu drosseln und die Effizienz 
der Gesundheitsversorgung zu 
erhöhen 

• Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung (vgl. Ta-
belle lfd. Nr. 51) 

• Vorbereitung der Föderalismusreform II mit einer 
Schuldenbegrenzungsregel (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 52) 

• Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der  
gesetzlichen Krankenversicherung (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 53); hinsichtlich zahlreicher Maßnahmen 
wurde die Verpflichtung der Selbstverwaltung zur 
Evaluation bzw. die Berichterstattung über die 
Auswirkungen gesetzlich festgehalten 

4. Verbesserung des Rahmens für 
Wettbewerb im Schienen-
verkehr und weitere Verbesse-
rung des Wettbewerbsrahmens 
bei den Gas- und Stromnetzen 

• Fortführung der Eisenbahnstrukturreform durch 
Beteiligung privaten Kapitals an der Deutschen 
Bahn AG (vgl. Tabelle lfd. Nr. 27) 

• Befristete Verschärfung der kartellrechtlichen 
Missbrauchsaufsicht über marktbeherrschende 
Strom- und Gasanbieter (vgl. Tabelle lfd. Nr. 19) 

• Anreizregulierungsverordnung (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 21) 

5. Fortsetzung der Einrichtung 
zentraler Anlaufstellen für  
Existenzgründer und Verkür-
zung der Existenzgründungs-
verfahren 

• Reform des GmbH-Gesetzes zur Erleichterung 
und Beschleunigung bei GmbH-Gründungen (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 43) 

• Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung (Ver-
fahrensmanager, Genehmigung aus einer Hand, 
One-Stop-Agencies) auf Länderebene (vgl. Tabel-
le lfd. Nr. 34) 

6. Förderung der beruflichen Wei-
terbildung im Rahmen der ge-
planten Maßnahmen im Bereich 
des lebenslangen Lernens 

 
• Gesetz zur Verbesserung der Beschäftigungs-

chancen älterer Menschen mit Stärkung der  
Weiterbildung für ältere Menschen (vgl. Tabelle 
lfd. Nr.72) 
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Empfehlungen für die Länder des 

Euro-Raums 
Ausgewählte Maßnahmen 

1. Fortführung der Haushaltskonso-
lidierung entsprechend den jewei-
ligen mittelfristigen Zielen gemäß 
dem Stabilitäts- und Wachstums-
pakt, wobei als Eckpunkt eine 
jährliche strukturelle Anpassung 
von mindestens 0,5 % des BIP 
gilt 

• Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung (vgl.  
Tabelle lfd. Nr. 51) 

2. Verbesserung der Qualität der  
öffentlichen Finanzen durch  
Überprüfung der öffentlichen Aus-
gaben und der Steuerpolitik  
sowie durch Modernisierung der 
öffentlichen Verwaltung zwecks 
Steigerung von Produktivität und 
Innovation 

• Unternehmenssteuerreform (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 38) 

• Vorbereitung der Föderalismusreform II mit einer 
Schuldenbegrenzungsregel (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 52) 

3. Wirksame Maßnahmen zur Stär-
kung des Wettbewerbs, insbe-
sondere bei Dienstleistungen, 
und Intensivierung der Maßnah-
men zur Förderung der vollstän-
digen Integration der Finanzmärk-
te und des Wettbewerbs bei  
Finanzdienstleistungen für Privat-
kunden bei gleichzeitiger Stär-
kung der Stabilitätsregeln und der 
Konvergenz auf dem Gebiet der 
Aufsicht 

• Modernisierung des Rechtsberatungsgesetzes 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 28) 

• Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie (vgl. Ta-
belle lfd. Nr. 30) 

• Umsetzung der Richtlinie zur Anerkennung von 
beruflichen Qualifikationen in das Handwerksrecht 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 31) 

• Gesetz zur Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 35) 

• Gesetz zur Änderung des Investmentgesetzes 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 36) zur Verbesserung der 
Wettbewerbsbedingungen am deutschen Fonds-
markt 

• Gesetz zur Modernisierung der Rahmenbedin-
gungen für Kapitalbeteiligungen (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 40) 
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4. Steigerung von Flexibilität und 
Sicherheit auf den Arbeitsmärk-
ten, unter anderem durch die 
Umsetzung der Flexicurity-
Grundsätze, die auf die spezifi-
schen Umstände eines jeden 
Mitgliedstaats zugeschnitten und 
uneingeschränkt mit soliden und 
langfristig tragfähigen öffentlichen 
Finanzen vereinbar sein müssen, 
durch eine bessere Abstimmung 
der Lohn- und der Produktivitäts-
entwicklung zur Förderung von 
Wirtschaftswachstum und Be-
schäftigung sowie durch Maß-
nahmen zur Förderung der Ar-
beitskräftemobilität über Länder- 
und Berufsgrenzen hinweg 

• Entwurf eines Gesetzes zur Neuausrichtung der 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 67) 

• Leistungen zur Beschäftigungsförderung im Rah-
men des SGB II für Langzeitarbeitslose mit Ver-
mittlungshemmnissen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 68) 
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II. Tabelle: Maßnahmen und deren Stand der Umsetzung 2007-2008 im 
Rahmen des Nationalen Reformprogramms 

 

 

Anmerkungen: 
 
 
• Maßnahmen der Länder werden nur exemplarisch und zusammenfassend dargestellt. 
 
 
• Zur Kennzeichnung des Status der jeweiligen Maßnahme werden für den Stand der  

Entscheidung folgende Kategorien verwendet, die dem europäischen Rahmen folgen: 
 
 1 =  Maßnahme durch die Bundesregierung angekündigt; 

2 =  öffentliche Anhörung; 

3 =  Maßnahme entscheidungsreif, d. h. insbesondere bei Parlamentsvorlagen liegt ein 

 Kabinettsbeschluss vor; 

4 =  Maßnahme angenommen oder 

5 =  keine der vorgenannten Kategorien ist anwendbar. 

 

• Für den Stand der Umsetzung der Maßnahme werden folgende Kategorien verwendet, 
die dem europäischen Rahmen folgen: 

 
 1 =  Umsetzung hat noch nicht begonnen; 

2 =  Umsetzung hat begonnen; 

3 =  voll umgesetzt; 

4 =  Umsetzung abgebrochen oder 

5 =  keine der vorgenannten Kategorien ist anwendbar. 

 



 

 

 

Lfd 
Nr. Beschreibung Klassifizierung Anmerkun-

gen 

 Status 

 

Beschreibung der Maßnahme Grund für die Einführung und erwartete 
Wirkung 

Stand der 
Entschei-

dung 
Stand der 

Umsetzung
In Kraft 
treten 

Außer 
Kraft tre-

ten 
Prioritäten N

R
P 

2005 und 2008 

Integrierte Leit-
linie(n) 

Em
pfehlungen / 

Points- to-W
atch 

Em
pfehlungen Eu-

ro-R
aum

 

 

1. Wissensgesellschaft und Innovation voranbringen 

1. 

Ausbau eines bedarfsgerechten, qualitätsorien-
tierten Betreuungsangebots für Kinder unter drei 
Jahren: Von 2008 bis 2013 sollen bundesweit 
750.000 Betreuungsplätze für Kinder unter drei 
Jahren (d. h. für ca. 35 % der unter Dreijährigen) 
in einer Kindertageseinrichtung oder der Kinder-
tagespflege geschaffen werden; ab 2013 wird es 
einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz 
geben (Grundlagen: Tagesbetreuungsausbauge-
setz sowie Gesetz zur Errichtung eines Sonder-
vermögens „Kinderbetreuungsausbau“). Am 
30.04 2008 hat das Bundeskabinett den Entwurf 
des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) beschlos-
sen, das den weiteren Ausbau der Kindertages-
betreuung verbindlich regelt. 

• Förderung von Chancengleichheit und 
sozialer Mobilität; 

• bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf für Frauen und Männer; 

• Verringerung der geschlechtsspezifi-
schen Entgeltunterschiede; 

• Anpassung an die Bedingungen des 
demographischen Wandels 

3 2   1, 6 18    

2. 

Stärkung der Qualität in Kindertageseinrichtungen 
und in der Kindertagespflege durch: 
• Forum frühkindliche Bildung; 
• Aktionsprogramm Kindertagespflege 

Qualitative Verbesserung der frühkindli-
chen Förderung 4 2   1, 6 18, 23    
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Lfd 
Nr. Beschreibung Klassifizierung Anmerkun-

gen 

 Status 

 

Beschreibung der Maßnahme Grund für die Einführung und erwartete 
Wirkung 

Stand der 
Entschei-

dung 
Stand der 

Umsetzung
In Kraft 
treten 

Außer 
Kraft tre-

ten 
Prioritäten N

R
P 

2005 und 2008 

Integrierte Leit-
linie(n) 

Em
pfehlungen / 

Points- to-W
atch 

Em
pfehlungen Eu-

ro-R
aum

 

 

3. 

Länder: Schulische Kompetenzen verbessern 
durch: 
• Einführung verbindlicher Diagnose- und Ver-

gleichsarbeiten für die Überprüfung der Bil-
dungsstandards; 

• Qualitätsmanagement; 
• eigenverantwortliche Schule 

• Weiterentwicklung der Qualität des Un-
terrichts auf der Grundlage verbindli-
cher Standards der obligatorischen 
und regelmäßigen Weiterbildung der 
Lehrer sowie einer ergebnisorientierten 
Evaluation; 

• Verbesserung der Beschäftigungs-
fähigkeit 

4 2   1 23    

4. 

Bund und Länder haben 2007 mit dem Ausbil-
dungsplatzprogramm Ost 10.000 zusätzliche be-
triebsnahe Ausbildungsplätze in den neuen Län-
dern und Berlin gefördert. Die Bundesregierung 
hat sich verpflichtet, das Programm bis 2010 mit 
einem Gesamtvolumen von 22.000 zusätzlichen 
fortzuführen. 

Weiterer Aufbau und Modernisierung der 
ostdeutschen Bildungsstrukturen 4 2 2007 2010 1 10, 

23, 24    

5. 

Hochschulpakt 2020: 
Im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Zustän-
digkeiten verfolgen Bund und Länder mit dem 
Hochschulpakt 2020 die Ziele, 
• langfristig ein ausreichendes Angebot an Stu-

dienmöglichkeiten sicherzustellen (zunächst 
bis 2010 sollen mehr als 90.000 zusätzliche 
Studienanfänger gegenüber dem Jahr 2005 
an den Hochschulen aufgenommen werden); 

• die Leistungsfähigkeit der Hochschulforschung 
zu stärken; 

• Partnerschaften von Hochschulen und Unter-

• Aufnahme der geburtenstarken  und 
doppelten Abitur-Jahrgänge an den 
Hochschulen; 

• Stärkung der Exzellenz in der Hoch-
schulforschung 

4 2 2007 2010 1 7, 8, 
23   

Verwaltungs-
vereinbarung 

zwischen 
Bund und 

Ländern über 
den Hoch-
schulpakt 
2020 vom 

05.09.2007 
gilt für eine 

erste Förder-
phase bis 

31.12.2010; 
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nehmen zu gründen (durch Vielzahl von Platt-
formen, Netzwerken, Verbundforschungspro-
jekten und direkten Kooperationen zwischen 
Hochschulen und Unternehmen, Technologie-
transfer aus Fachhochschulen in KMU). 

Fortsetzung 
vorgesehen 

6. 

BAföG-Novelle: 
• Bedarfssätze wurden zum 01.08.2008 um 

10 %, Einkommensfreibeträge um 8 % ange-
hoben. 

• Mit Blick auf die besondere finanzielle Belas-
tung von Studierenden mit Kindern erhalten 
diese seit Anfang 2008 einen Kinderbetreu-
ungszuschlag von 113 Euro für das erste und 
je 85 Euro für weitere Kinder. 

• Ausländische Auszubildende und Studierende 
sind seit Anfang 2008 schon dann nach dem 
BAföG förderungsberechtigt, wenn sie mit 
dauerhafter Bleibeperspektive in Deutschland 
leben. 

• Steigerung der Gefördertenzahl und 
der Zahl der Studierenden aus ein-
kommensschwachen Schichten; 

• bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Wissenschaftskarriere; 

• besseren Integration von bildungswilli-
gen jungen Menschen mit Migrations-
hintergrund 

4 3 2008  1 23, 24    
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7. 

Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräfte-
nachwuchs in Deutschland (2004-2010): 
Die Wirtschaft hat sich verpflichtet, jährlich 60.000 
neue Ausbildungsplätze und 30.000 neue Ausbil-
dungsbetriebe einzuwerben und 40.000 Prakti-
kumsplätze für Einstiegsqualifizierungen bereit-
zustellen. Der Bund hat sich verpflichtet, die För-
derung von jeweils 40.000 Plätze bis zum Jahr 
2010 sicherzustellen. Darüber hinaus wird die 
Bundesregierung den Anteil der Ausbildungsplät-
ze in der Bundesverwaltung auf mindestens 7 % 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
festschreiben.  

Verbesserung des Ausbildungsplatz-
angebotes durch Erschließung neuer  
Potenziale für zusätzliche betriebliche 
Ausbildungsplätze 

4 3 2007 2010 1, 6 23, 24   

Der ursprüng-
lich bis 2007 

laufende 
Ausbildungs-
pakt wurde 
für den Zeit-

raum bis 
2010 verlän-

gert. 

8. 

Qualifizierungsinitiative: u. a. 
• Ausbildungsbonus; 
• Aufstiegsstipendien; 
• Bildungsprämie; 
• Nationaler Pakt für mehr Frauen in MINT-

Berufen; 
• Programm zur Qualifizierung arbeitsloser  

Akademikerinnen und Akademiker; 
• Professorinnenprogramm: Rd. 200 Professu-

ren, die mit Frauen besetzt werden, werden 
gemeinsam von Bund und Ländern durch eine 
Anschubfinanzierung gefördert. 

• Abbau der Zahl der Altbewerber um 
einen Ausbildungsplatz; 

• Gewinnung beruflich besonders  
Begabter für Hochschulstudium; 

• Finanzierung von individueller berufli-
cher Weiterbildung; 

• Gewinnung von Frauen für natur- und 
ingenieurwissenschaftliche Berufe; 

• Förderung von Berufsrückkehrerinnen; 
• Weiterbildung während Elternzeit und 

Berufspause unterstützen; 
• Chancengleichheit von Frauen in der 

Wissenschaft 

3 1 2008  1, 6 23, 24   

Im Rahmen 
eines Bil-

dungsgipfels 
beabsichtigen 

Bund und 
Länder im 

Oktober 2008 
eine Verstän-
digung über 
gemeinsame 
Maßnahmen. 
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9. 

Länder: Stärkung des Bildungswesens im Hoch-
schulbereich, z. B. durch: 
• Profilschärfung der Hochschulen u. a. durch 

leistungsbezogene Mittelverteilung; 
• Stärkung der Autonomie der Hochschulen; 
• Sicherung des Bedarfs an Ausbildungskapazi-

täten der Hochschulen insbesondere in den 
Natur- und Ingenieurswissenschaften; 

• Entwicklung neuer postgradualer multimedia-
ler Weiterbildungsstudiengänge; 

• Einrichtung von Planstellen für von Stiftern  
finanzierte Professuren, soweit die Hoch-
schulen die Folgefinanzierung zusichern; 

• Aufbau von lokalen elektronischen Beständen 
durch Digitalisierung, Bereitstellung von Mul-
timediaprodukten und Verbesserung des Zu-
gangs zu Datenbanken durch Einrichtung re-
gionaler Server sowie Schaffung eines bun-
desweiten Hochleistungsrechenzentrums zur 
stärkeren Digitalisierung und Archivierung von 
Information und Wissen; 

• Aufbau von Exzellenzzentren an Universitäten 
und Forschungseinrichtungen 

Stärkung des Hochschulbildungswesens 5 
(laufend) 

5 
(laufend) 

Laufende 
Maßnah-
me, keine 
Befristung 

 1 7, 23    
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10. 

Exzellenzinitiative: 
Im Oktober 2006 wurden für die erste Förderrun-
de 18 Graduiertenschulen, 17 Exzellenzcluster 
und drei Zukunftskonzepte von insgesamt 22 
Hochschulen bewilligt. In der zweiten Förderrun-
de ab 2007 wurden 21 Graduiertenschulen, 20 
Exzellenzcluster und 6 Zukunftskonzepte bewil-
ligt. 

Ausbau der forschungsstärksten Universi-
täten in Deutschland zu international her-
ausragenden Spitzenzentren 

4 2 2005 2011 1 8, 23, 
24    

11. 

Länder: Maßnahmen zur Förderung der Mobilität 
von Forschern, u. a. 
• Einrichtung von Anlaufstellen für rückkehrwilli-

ge Nachwuchsforscher; 
• Möglichkeit der Ernennung von Bewerbern 

aus anderen Staaten zu Landesbeamten 

Optimierung der Leistungsfähigkeit von 
Hochschulen und Landesinstituten 5 2   1 7, 23    

12. 

Mit dem Pakt für Forschung und Innovation wer-
den die jährlichen Zuwendungen von Bund und 
Ländern für die großen Wissenschafts- und For-
schungsorganisationen (MPG, DFG, HGF, WGL, 
FhG) in den Jahren 2006-2010 um mindestens 
3% gesteigert. 

• Wettbewerbsintensivierung durch  
Konzentration auf Exzellenz; 

• Sicherung wissenschaftlicher Exzel-
lenz durch international konkurrenzfä-
higen wissenschaftlichen Nachwuchs; 

• verstärkte Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaft sowie problemorientierter 
Technologietransfer, vermehrte Nut-
zung von Forschungs- und Entwick-
lungsergebnissen 

4 2 2006 2010 1 7, 8, 
10    
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13. 

Spitzencluster-Wettbewerb: Im August 2007 star-
tete der erste nationale Spitzencluster-
Wettbewerb. Der Wettbewerb wählt die leistungs-
fähigsten Cluster Deutschlands aus. Wissen-
schaft und Wirtschaft formulieren in enger Ab-
stimmung und Zusammenarbeit gemeinsame 
Strategien, die auf den jeweiligen Stärken der 
Cluster aufsetzen und sich auf die Ausschöpfung 
noch ungenutzter Potenziale konzentrieren. 

Strategische Weiterentwicklung exzellen-
ter Cluster 4 2 08/2007 2016/2017 1 7, 8, 

10    

14. 

Die Forschungsprämie für die öffentliche For-
schung und die Forschungsprämie für gemein-
nützige Forschungseinrichtungen werden für die 
Durchführung abgeschlossener Forschungsauf-
träge von kleinen und mittleren Unternehmen ge-
währt. 

Verbesserung der Kooperations- und Ver-
wertungsorientierung der Wissenschaft 4 2 

02/2007 
und 

10/2007 
2009 1, 3 7, 8, 

15   

Im Rahmen 
der Hightech-
Strategie der 
Bundesregie-

rung 

15. 

Forschungsprogramm IKT 2020: 
Die Forschungsförderung wird auf in Deutschland 
starke Anwendungsbereiche ausgerichtet, in de-
nen Innovationen in hohem Maße IKT-getrieben 
sind. Neben der IKT-Wirtschaft selbst sind dies 
Automobil, Maschinenbau, Medizin, Logistik und 
Energie. 

• Wettbewerbsfähigkeit des Produktions- 
und Arbeitsplatzstandortes Deutsch-
land sowohl branchenbezogen als 
auch branchenübergreifend sichern 
und erhöhen;  

• Qualität von Wissenschaft, Forschung 
und technologischer Entwicklung im 
Bereich IKT stärken 

4 2 2007 2011 1, 3 7, 8, 9   

Im Rahmen 
der Hightech-
Strategie der 
Bundesregie-

rung 
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16. 

„Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand“ mit 
den Schwerpunkten: 
• Zusammenfassung der bisherigen Programme 

zur Kooperations- und Netzwerkförderung; 
• Förderangebot mit abgestimmten einheitlichen 

Förderkonditionen; 
• zentrale ressortübergreifende Förderbera-

tungsstelle für Forschungs- und Innovations-
programme; 

• Ausbau der technologieorientierten Service-
leistungen der technischen Bundesanstalten 
für den Mittelstand 

Erhöhung der Transparenz bei der Inno-
vationsförderung für KMU 4 2 07/2008  1, 3 7, 8, 

15    

17. 

„KMU-innovativ“ soll die Forschungsförderung für 
KMU in Fachprogrammen attraktiver gestalten. 
Insbesondere in Technologiefeldern mit hohem 
Gründungs- und Anwendungspotenzial und in 
Wirtschaftbereichen mit einer vorrangig mittel-
ständischen Struktur wird die klassische Verbund-
förderung wirksam ergänzt. Ein wichtiger Bereich 
ist die Biotechnologie mit den Schwerpunkten 
„BioChance“ und „BioChancePLUS“, die im Rah-
men von „KMU-innovativ“ fortgeführt werden. 

Innovationspotential von KMU stärken. 4 2 09/2007  1, 3 7, 8, 
15   

Im Rahmen 
der Hightech-
Strategie der 
Bundesregie-

rung 
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18. Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von 
Rechten des geistigen Eigentums 

Das Gesetz setzt die Enforcement-
Richtlinie 2004/48/EG in deutsches Recht 
um und enthält weitere Regelungen zur 
Stärkung des Schutzes und der Durchset-
zung von Rechten des geistigen Eigen-
tums. 

4 1 09/2008  1, 4 8    

2. Märkte offen gestalten und Wettbewerb stärken 

19. 

Befristete Verschärfung der kartellrechtlichen 
Missbrauchsaufsicht über marktbeherrschende 
Strom- und Gasanbieter: 
Erleichterte Feststellung missbräuchlich überhöh-
ter Preise, u. a. auch bei unangemessener Über-
schreitung der Kosten  

Noch kein funktionierender Wettbewerb 
auf Strom- und Gasmärkten. Hohe Kon-
zentration mitursächlich für erhebliche 
Preisanstiege. Schutz der Energie-
verbraucher vor Preismissbrauch  
aufgrund Marktmacht durch flankierende, 
befristet verschärfte Missbrauchsaufsicht, 
bis strukturell wirkende Maßnahmen zu 
mehr Wettbewerb geführt haben. 

4 3 22.12.2007  2 13 4   

20. 

Befristete Verschärfung des bestehenden Verbots 
von Verkäufen unter Einstandspreis im Lebens-
mittelhandel für marktstarke Unternehmen, Ver-
bot erstreckt sich auch auf gelegentliche Verkäufe

Hohe Konzentration im Lebensmittelhan-
del, teilweise ruinöser Preiswettbewerb. 
Wirksamerer Schutz kleiner und mittlerer 
Einzelhändler vor missbräuchlichen Ver-
drängungspraktiken; Dämpfung der Kon-
zentration. 

4 3 22.12.2007  2 13    
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21. 

Anreizregulierungsverordnung; 
Ersetzt die bisherige kostenbasierte Netzentgelt-
regulierung. Die Anreizregulierungsverordnung 
soll im Monopolbereich der Netze vergleichbare 
Bedingungen wie im echten Wettbewerb herstel-
len, indem sich die Unternehmen an den effizien-
ten Wettbewerbern messen lassen müssen. 

Erhöhung der Effizienz der Netzbetreiber, 
Stärkung des Wettbewerbs, Senkung der 
Netzentgelte 

4 1 06.11.2007  2 13 4   

22. 

Gesetz zur Öffnung des Messwesens bei Strom 
und Gas für Wettbewerb und konkretisierende 
Rechtsverordnung: Sollen im Energiebereich so-
wohl den Einbau des Zählers als auch dessen 
Ablesung vollständig für Wettbewerb öffnen 

Stärkung des Wettbewerbs im Energiebe-
reich 4 1   2 13 4   

23. 

Einführung der regionalen Stromnetzkoppelung 
und eines regionalen Netzsicherheitssystems im 
Rahmen des Pentalateralen Energieforums (D, F, 
B, NL, LUX); Durchführung durch die Unterneh-
men 

• Verbesserte grenzüberschreitende 
Kooperation; 

• angemessener Ausbau von Stromtran-
sitkapazitäten; 

• erhöhte Netzsicherheit 

5 
(Vereinba-

rung im 
Memoran-
dum of Un-
derstanding 

vom 
06.06.2007)

2 
(Umsetzung 

bis 2009 
geplant) 

  2 16 4   

24. Vereinfachung und Modernisierung des Vergabe-
rechts 

• Klärung aktueller Fragestellungen des 
Vergaberechts; 

• weitere Übernahme von EU-
Vorschriften (Vergabe-RL, Rechts-
mittel-RL); 

• Bürokratieabbau bei den Vergabe-, 
Vertrags- und Verdingungsordnungen 

1 
(Gesetz-

entwurf von 
2008) 

1 Geplant für 
2008/2009  2 11, 12 1.2   
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25. 

Öffnung des Postmarkts für Wettbewerb (Markt 
für Briefdienstleistungen): Beendigung der Exklu-
sivlizenz der Deutschen Post AG zum 31.12.2007 
lt. Vorgabe Postgesetz 

Intensivierung des Wettbewerbs durch 
Wegfall aller monopolartigen Rechte 4 3 01.01.2008  2 13    

26. 

Regulierung des IP-Bistrom-Zugangs: 
Auf der Basis der Regulierungsverfügung von 
2006 hat die Bundesnetzagentur ein Standardan-
gebot festgelegt. Dieses enthält die konkreten 
Bedingungen und wechselseitigen Pflichten, zu 
denen Wettbewerber bei der Deutschen Telekom 
IP-Bitstrom-Zugang erhalten können. Im  
Anschluss daran wurden die konkreten Entgelte 
für das Vorleistungsprodukt IP-Bitstrom-Zugang 
beschlossen (19,05 €  für eine durchschnittliche 
Bandbreiteninanspruchnahme von 50 kbit/s). 

Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für DSL-Wettbewerb. 

4  
(Entschei-
dungsfin-

dung abge-
schlossen) 

3 13. 05.2008 30.06.2009 2 9 1.3   

27. 
Fortführung der Eisenbahnstrukturreform durch 
Beteiligung privaten Kapitals an der Deutschen 
Bahn AG 

Verbesserung der Bedingungen für 
Wachstum des Schienenverkehrs 4 2 

Umset-
zungsziel 
November 

2008 

 2, 3 13 4   

28. Gesetze zur Neuregelung des Rechtsberatungs-
rechts (Rechtsdienstleistungsgesetz – RDG) 

• Vollständige Ablösung des historisch 
belasteten Rechtsberatungsgesetzes; 

• Differenzierung zwischen unentgeltli-
cher und entgeltlicher Rechtsdienst-
leistung; 

• Modernisierung und Anpassung an eu-
ropäische und internationale Entwick-
lung und Deregulierung 

4 3 01.07.2008  2, 3 12, 
14, 15 1.1 3  
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29. Gesetz zur Neuregelung des Schornsteinfeger-
wesens 

• Stärkung des Wettbewerbs im Schorn-
steinfegerhandwerk; 

• Verbraucher können (nach einer Über-
gangsfrist) künftig für die meisten Tä-
tigkeiten ihren Schornsteinfeger aus-
suchen 

3 1 

Voraus-
sichtlich 
Oktober 

2008 

 2 13, 14 1.1   

30. 

Vollständige Umsetzung und Durchführung der 
Dienstleistungsrichtlinie: Schaffung von Arbeits-
gruppen auf Bund-Länder-Ebene zur Koordinati-
on eines einheitlichen Vorgehens 

Schaffung eines echten Binnenmarktes im 
Dienstleistungsbereich 5 2   2, 3 12, 14 1.1 3  

31. 
Umsetzung der RL 2005/36/EG zur Anerkennung 
von beruflichen Qualifikationen in das Hand-
werksrecht (EU-EWR-Handwerks-VO) 

Umsetzung des EU-Rechts, Intensivie-
rung des Wettbewerbs, Vollendung des 
Binnenmarktes 

4 3 21.12.2007  2, 3 12, 14 1.1 3  

3. Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeit verbessern 

32. 

Zweites Gesetz zum Abbau bürokratischer 
Hemmnisse insbesondere in der mittelständi-
schen Wirtschaft: 
u.a. Entlastungen in den Bereichen Statistik, 
Buchführung, Sozialversicherungs-, Gewerbe-, 
Preis- sowie Straßenverkehrsrecht. 

Das Artikelgesetz soll insbesondere KMU 
sowie Existenzgründer dauerhaft entlas-
ten und Rahmenbedingungen für Unter-
nehmen und die Wettbewerbsfähigkeit 
insbesondere von KMU verbessern. Mit 
dem Gesetz ist eine Bürokratieentlastung 
der überwiegend mittelständischen Unter-
nehmen und der Verwaltung von voraus-
sichtlich mindestens 100 Mio. € verbun-

4 3 14.09.2007  3 13, 14    
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R
P 
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Integrierte Leit-
linie(n) 

Em
pfehlungen / 

Points- to-W
atch 

Em
pfehlungen Eu-

ro-R
aum

 

 

den. 

33. 

Drittes Gesetz zum Abbau bürokratischer Hemm-
nisse insbesondere in der mittelständischen Wirt-
schaft: 
u. a. Vereinfachung der Handwerkszählung, 
Maßnahmen im Gewerberecht 

Das Artikelgesetz soll insbesondere KMU 
sowie Existenzgründer dauerhaft entlas-
ten und Rahmenbedingungen für Unter-
nehmen und die Wettbewerbsfähigkeit, 
insbesondere von KMU, verbessern. Mit 
dem Gesetz ist eine Bürokratieentlastung 
der überwiegend mittelständischen Unter-
nehmen und der Verwaltung von voraus-
sichtlich 97 Mio. € verbunden. 

3 1   3 14, 15    

34. 

Länder: Bürokratieabbau u. a. durch: 
• Messung neu eingeführter Informationspflich-

ten für die Wirtschaft im Landesrecht nach den 
Grundsätzen des Standardkosten-Modells; 

•  „TÜV für Verwaltungsvorschriften“ (systemati-
sche Überprüfung des Bestandes an Verwal-
tungsvorschriften des Landes in regelmäßigen 
Zeitabständen); 

• Einführung von Schwellenwerten und Maß-
nahmen zur Verfahrensbeschleunigung (Ver-
fahrensmanager, Genehmigung aus einer 
Hand, One-Stop-Agencies); 

• Schaffung von Gründer-Agenturen (zentrale 
Anlaufstellen für Gründer zur Verbesserung 
der Startbedingungen für Unternehmensgrün-

Dauerhafte Entlastung der Unternehmen 
und der Bürger 

5 
(laufend) 2 

Fortlaufen-
de Maß-
nahmen 

 3 10, 14    
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Beschreibung der Maßnahme Grund für die Einführung und erwartete 
Wirkung 

Stand der 
Entschei-
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Stand der 
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R
P 
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Integrierte Leit-
linie(n) 

Em
pfehlungen / 

Points- to-W
atch 

Em
pfehlungen Eu-

ro-R
aum

 

 

dungen, junge Unternehmen sowie von Unter-
nehmensnachfolgen); 

• elektronische Abwicklung der Verwaltungsver-
fahren und Optimierung von Geschäftsprozes-
sen; 

• Abbau von Statistik- und Berichtspflichten; 
• Deregulierung des Bauordnungsrechts 

35. 

Gesetz zur Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie: 
Regelungen über Anzeigepflichten, Zuverlässig-
keit des Erwerbers, vom Erwerber zu übermit-
telnde Informationen an die Aufsichtsbehörden, 
Frist zur Beendigung des Überprüfungsprozesses 
durch die Aufsichtsbehörden, Zusammenarbeit 
der Aufsichtsbehörden im Europäischen Wirt-
schaftsraum 

Umsetzung der Richtlinie 2007/44/EG des 
EP und des Rats vom 5. September 2007; 
Vereinheitlichung der Regeln über die Be-
teiligung an Finanzunternehmen aus den 
Sektoren Banken, Versicherungen und 
Wertpapierdienstleistungen 

2 1 
Spätestens 

Anfang 
März 2009 

 3 12  3  

36. 

Gesetz zur Änderung des Investmentgesetzes 
und zur Anpassung anderer Vorschriften: 
• Abbau überflüssiger Regulierungen für die 

Fondsbranche und Zurückführung der Rege-
lungsdichte auf europäische Mindestvorgaben;

• Erweiterung der Geschäftsmöglichkeiten für 
institutionelle Anleger in Spezialfonds; 

• Modernisierung der offenen Immobilienfonds; 
• Einführung neuer Fondskategorien; 
• Verbesserung von Anlegerschutz und Corpo-

rate Governance; 

• Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit des Investmentfondsstandortes 
Deutschland; 

• verbesserte Wettbewerbsbedingungen 
am deutschen Fondsmarkt; 

• Bürokratieabbau; 
• Förderung von Produktinnovationen  

4 3 28.12.2007  3 10, 12  3  
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Points- to-W
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Em
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ro-R
aum

 

 

37. 

9. Gesetz zur Änderung des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes: 
• Besserer Verbraucherschutz in der Lebens-

versicherung; 
• Anpassung an internationale Aufsichtsstan-

dards im Bereich des Risikomanagement; 
• Flexibilisierung der Vorschriften für Pensions-

fonds 

• Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 26. Juli 2005 (1 BvR 782/94); 

• EU-weite Modernisierung der Versi-
cherungsaufsicht (Solvency II) und 
damit Stärkung des EU/D-
Finanzmarktes 

4 3 01.01.2008  3 12, 14    

38. 

Unternehmenssteuerreform 2008, insbesondere: 
• Absenkung der tariflichen Belastung von Kapi-

talgesellschaften; 
• Entlastung von Personenunternehmen durch 

Tarifvergünstigung für thesaurierte Gewinne; 
• Stärkung der Investitionskraft kleiner und mit-

telständischer Unternehmen durch Investiti-
onsabzugsbeträge; 

• Verbreiterung der Bemessungsgrundlage 
durch die Zinsschranke; 

• Einheitliche Hinzurechnung der Finanzie-
rungsanteile aller Eigenkapitalsurrogate; 

• Einführung einer Abgeltungssteuer auf private 
Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne (ab 
01.01.2009) 

• Verbesserung der steuerlichen Stand-
ortattraktivität Deutschlands und damit 
eine Zunahme an Investitionen, 
Wachstum und Arbeitsplätzen; 

• weitgehende Rechtsformneutralität 
zwischen Personenunternehmen und 
Kapitalgesellschaften; 

• Verstetigung der Finanzierungsbasis 
der Kommunen; 

• Anreize zur Gewinnverlagerung nach 
Deutschland 

4 2 01.01.2008  3 3, 14  2  

39. Erleichterungen im Rahmen der  Erbschaftsteuer-
reform bei Unternehmensnachfolge 

• Erfolgreicher Generationenübergang 
und Fortbestand der Unternehmen; 

• Sicherung der Arbeitsplätze 

3 
(Gesetzes-
beschluss 
Dezember 

2007) 

1   3 5, 13, 
14    
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40. 

Gesetz zur Modernisierung der Rahmenbedin-
gungen für Kapitalbeteiligungen (MoRaKG): 
umfasst als Mantelgesetz die Schaffung eines 
neuen Wagniskapitalbeteiligungsgesetzes 
(WKBG) und die Reform des Gesetzes über Un-
ternehmensbeteiligungsgesellschaften (UBGG) 

• Förderung der Finanzierung junger 
und kleiner Unternehmen durch die 
Schaffung des WKBG; 

• Verbesserung der Finanzierung des 
breiten Mittelstandes mit Beteiligungs-
kapital durch Flexibilisierung der Rege-
lungen des Unternehmensbeteili-
gungsgesetzes (UBGG) und bessere 
Anpassung an die Bedürfnisse der 
Praxis 

4 1 

Voraus-
sichtlich 
August 

2008; teil-
weise 

rückwir-
kende An-
wendung 

ab 
01.01.2008

 3 15  3  

41. 

Gesetz zur Begrenzung der mit Finanzinvestitio-
nen verbundenen Risiken (Risikobegrenzungsge-
setz) mit u. a. folgenden Maßnahmen:  
• Erweiterung und Konkretisierung der Vor-

schriften im Wertpapierhandelsgesetz und im 
Wertpapiererwerbs- und übernahmegesetz 
zum abgestimmten Verhalten von Investoren 
(„acting in concert“); 

• bei wertpapierhandelsrechtlichen Meldungen 
Addition der Stimmrechte aus Aktien und aus 
vergleichbaren Positionen in anderen Finanz-
instrumenten (d.h. Optionen); 

• bessere Identifizierung der Inhaber von Na-
mensaktien durch ein sanktioniertes Aus-
kunftsrecht der Gesellschaft gegenüber dem 
im Aktienregister Eingetragenen darüber, wem 
die Aktien tatsächlich gehören; 

• Inhaber wesentlicher Beteiligungen sollen 
künftig ab dem Erwerb einer Beteiligung in 

Die im Risikobegrenzungsgesetz vorge-
sehenen Maßnahmen sollen unerwünsch-
ten Entwicklungen in Bereichen, in denen 
Finanzinvestoren tätig sind, entgegenwir-
ken. Hierzu gehören beispielsweise das 
„Anschleichen“ an Unternehmen durch 
den Aufbau größerer Beteiligungspositio-
nen, die Beeinflussung von Unternehmen 
über den Stimmrechtsanteil hinaus oder 
die Zerschlagung zukunftsfähiger Unter-
nehmen allein aus kurzfristigen Rendite-
überlegungen. 

4 1 

Voraus-
sichtlich 
August 
2008 

 3 13, 14    
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Höhe von 10 Prozent der Stimmrechte die mit 
der Beteiligung verfolgten Ziele und die Her-
kunft der finanziellen Mittel angeben; 

• Konkretisierung der Informationsrechte von 
Arbeitnehmervertretungen nicht börsennotier-
ter Unternehmen im Falle einer Übernahme, 
indem der Wirtschaftsausschuss bzw. Be-
triebsrat über das Übernahmeangebot und die 
Pläne des potentiellen Erwerbers rechtzeitig 
und umfassend informiert wird; 

• Verbesserung des Verbraucher- und Schuld-
nerschutzes beim Verkauf und der Abtretung 
von Darlehensforderungen 

42. 

Gesetz zur Umsetzung der aufsichtsrechtlichen 
Vorschriften der Zahlungsdiensterichtlinie  
(Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz): 
• Schaffung eines modernen und rechtlich kohä-

renten Zahlungsverkehrsraums im Binnen-
markt; 

• Festlegung eines spezifischen Erlaubnisver-
fahrens und besonderer Regelungen für eine 
laufende Aufsicht für die neue Institutskatego-
rie der Zahlungsinstitute 

Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vor-
schriften der Richtlinie 2007/64/EG des 
EP und des Rates vom 13. November 
2007 über Zahlungsdienste im Binnen-
markt 

2 1 

Spätestens 
bis zum 

31.Oktober 
2009 

 3 12  3  

43. Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts 
und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) 

• Erleichterung und Beschleunigung von 
Gründungen; 

• Vereinfachung der Durchsetzung von 
Gläubigeransprüchen; 

• Deregulierung und Modernisierung des 

3 1 
4. Quartal 
2008 ge-

plant 
 3 14    
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aum

 

 

GmbH-Rechts 

44. 

Masterplan Güterverkehr und Logistik: 
Handlungskonzept und Gesamtpaket von Maß-
nahmen zur optimalen Nutzung der Verkehrs-
wege, gezieltem Ausbau, effizienteren und  
umweltfreundlicheren Gestaltung des Gesamt-
verkehrssystems, Vermeidung unnötiger Verkeh-
re bei gleichzeitiger Sicherung der Mobilität sowie 
Stärkung des Logistikstandortes Deutschland und 
seiner Humanressourcen. 

Stärkung des Standorts Deutschland als 
Produktions- und Logistikstandort. 4 2 2008  3 3, 11, 

16    

45. Nationales Hafenkonzept für die See- und Bin-
nenhäfen 

• Bewältigung der Verdopplung des Um-
schlagsaufkommens in den deutschen 
Seehäfen bis 2025; 

• Stärkung des Hafen- und Logistik-
standortes Deutschland 

1 2 

Voraus-
sichtlich 

Ende 2008 
 

 3 3, 16    

46. Flughafenkonzept der Bundesregierung 2008 

Optimierung des föderalen deutschen 
Flughafensystems, um insbesondere die 
gestiegene Verkehrsnachfrage und die 
Anforderungen aus Klima- und Umwelt-
schutz zu bewältigen 

2 2 
Voraus-
sichtlich 

Ende 2008
 3 3, 11, 

16    

47. 

Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW),  
Förderzeitraum 2007 – 2013; 
Novelliertes GRW-Gesetz (seit Sept. 2007 in 

• Stärkung der Investitionstätigkeit der 
gewerblichen Wirtschaft zur Schaffung 
und Sicherung von Arbeitsplätzen 

• Ausbau der wirtschaftsnahen Infra-

4 3 01.01.2007 31.12.2013 3 10    
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Kraft) struktur 
• Initiierung von Kooperationsnetzwer-

ken, Clustermanagement- und Regio-
nalmanagement 

48. Public Corporate Governance Kodex 
Verbesserung des Standards guter Un-
ternehmensführung bei Unternehmen mit 
Mehrheitsbeteiligung des Bundes 

1 1 2008  3 14    

49. 

Verbesserung und Erweiterung der ERP- und 
KfW-Förderprogramme, u. a.:  
• ERP-Regionalförderprogramm (Erhöhung der 

Finanzierungsanteile); 
• KfW-Unternehmerkredit (Einführung einer 

50%-tigen Haftungsfreistellung der Banken); 
• neues ERP-Energieeffizienzprogramm „Ener-

gie-Effizienzfonds) (Förderung betrieblicher 
Energieeffizienzmaßnahmen); 

• neues Programm KfW-StartGeld für kleine Un-
ternehmen (Optimierung verschiedener End-
kreditnehmerbedingungen) 

Verbesserung der Finanzierungssituation 
von KMU 4 3 

Einzelne 
Maßnah-
men zwi-

schen 
01/2007 

und 
02/2008 

 3 15    

50. 

Gesetz zur Stärkung der Berufsaufsicht und zur 
Reform berufsrechtlicher Regelungen in der Wirt-
schaftsprüferordnung (Berufsaufsichtsreformge-
setz - BARefG) 

Umsetzung der Achten Richtlinie und 
Stärkung der Berufsaufsicht über Wirt-
schaftsprüfer zur Stärkung des Anleger-
vertrauens und Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit des Berufsstandes 

4 3 06.09.2007  3 12, 15 1.1   
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4. Öffentliche Finanzen tragfähig gestalten – nachhaltiges Wachstum sichern – soziale Sicherheit wahren 

51. 

Maßnahmen des Bundes: 
Rückführung der Nettokreditaufnahme des Bun-
des von 14,3 Mrd. Euro im Jahr 2007 auf 
11,9 Mrd. Euro im Jahr 2008 und 10,5 Mrd. im 
Jahr 2009. Weitere kontinuierliche Reduktion der 
Nettokreditaufnahme bis 2011 auf Null.  
Ziel: 2010 strukturell ausgeglichener Gesamt-
haushalt, 2012 strukturell nahezu ausgeglichener 
Bundeshaushalt 

Beitrag des Bundes zur Konsolidierung 
des Gesamthaushalts 

3 
(Bundes-

haushalts-
gesetz 2009 

und 
Finanzplan 
2008-2012)

2   4 2 3 1  

52. 

Föderalismusreform II: 
Einsetzung einer gemeinsamen Kommission zur 
Modernisierung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen durch Beschluss von BT und 
BR am 15.12.2006 mit dem Ziel der Modernisie-
rung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. 

• Stärkung der Eigenverantwortung der 
Gebietkörperschaften und ihrer aufga-
benadäquaten Finanzausstattung; 

• Verbesserung der institutionellen Vor-
aussetzungen für tragfähige öffentliche 
Haushalte von Bund und Ländern 
durch Regelungen zur Eindämmung 
der Staatsverschuldung und eines Ver-
fahrens zur Vorbeugung von Haus-
haltskrisen; 

• Aufgabenkritik und Standardsetzung, 
Entbürokratisierung und Effizienzstei-
gerung 

5 
(Ziel ist die 
Umsetzung 
der Reform 
bis zum Ab-
lauf der Le-
gislaturperi-
ode im Jahr 

2009.) 

1   4 1, 2, 3 1 1, 2  
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53. 

Teile des Gesetzes zur Stärkung des Wettbe-
werbs in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV-WSG): 
• Einführung eines Gesundheitsfonds; 
• Neues Vergütungssystem in der vertragsärzt-

lichen Versorgung; 
• Weiterentwicklung des Organisationsrechtes 

mit Insolvenzfähigkeit aller Krankenkassen 
(GKV-OrgWG) 

• Stärkung der Effizienz der Gesund-
heitsversorgung durch mehr Wettbe-
werb und strukturelle Reformen; 

• Neuordnung der Finanzströme der 
GKV durch Einführung des Gesund-
heitsfonds; 

• Qualitätsverbesserung der medizini-
schen Versorgung 

4 2 01.01.2009  4 2, 
5,18 3 2  

54. 

Reform der Pflegeversicherung, u. a.: 
• Stärkung der ambulanten Versorgung nach 

persönlichem Bedarf; 
• Stufenweise Anhebung und Dynamisierung 

von Pflegeleistungen; 
• Einführung einer unentgeltlichen Freistellung 

für Arbeitnehmer (Pflegezeit); 
• Bessere Ausgestaltung der Prävention und 

Rehabilitation in der Pflege; 
• Ausbau der Qualitätssicherung; 
• Förderung der Wirtschaftlichkeit und Entbüro-

kratisierung; 
• Anhebung des allgemeinen Beitragssatzes um 

0,25 % ab 01.07.2008 

• Sicherung der Pflegeversicherung als 
zentraler Baustein der sozialen Siche-
rungssysteme; 

• auch zukünftig Gewährleistung der so-
lidarischen Absicherung des Risikos 
der Pflegebedürftigkeit mit dem Leitbild 
einer menschlichen Pflege; 

• Sicherung eines angemessenen Ver-
hältnisses zwischen ambulanter und 
stationärer Betreuung die verstärkte 
Ausrichtung der Versorgungsstruktu-
ren an den Bedürfnissen der Pflege-
bedürftigen und ihrer Angehörigen 

4 2 01.07.2008  4 2, 17, 
18    

55. Stärkung der Gesundheitsförderung und gesund-
heitlichen Prävention  

• Senkung der Prävalenz chronischer 
Erkrankungen; 

• Verhinderung von Frühverrentung; 
• Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, 

Vermeidung von bzw. Reduzierung der 

1 2   4 18    
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Pflegebedürftigkeit 

56. Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenver-
sicherung ab 01.01.2008 von 4,2 % auf 3,3 % 

Höherer Anreiz für die Schaffung versi-
cherungspflichtiger Arbeitsplätze 4 3 01.01.2008  4 2, 18, 

22 2.2   

57. 

Erhöhung des Renteneintrittsalters: 
Anhebung der Regelaltersgrenze der gesetzli-
chen Rentenversicherung für die Jahrgänge 1947 
und jünger ab 2012 von 65 auf 67 Jahre 

• Langfristige Stabilisierung des Leis-
tungsniveaus und des Beitragssatzes 
der gesetzlichen Rentenversicherung; 

• Beitragssatz-Ziel 2020: nicht über 
20 %, 2030: nicht über 22 %; 

• Niveau-Sicherungsziel (Niveau vor 
Steuern) 2020: nicht unter 46 %, 2030: 
nicht unter 43 % 

4 3 01.01.2008  4 2, 18 2.2, 3 2  

58. 

Gesetz zur Rentenanpassung 2008: 
• Aussetzung der Berücksichtigung der schritt-

weisen Erhöhung des Altersvorsorgeanteils 
bei der Rentenanpassung in den Jahren 2008 
und 2009; 

• Nachholen der ausgesetzten Stufen für die 
Erhöhung des Altersvorsorgeanteils in den 
Jahren 2012 und 2013 

Teilhabe der Rentnerinnen und Rentner 
am Wirtschaftsaufschwung.  
Durch diese Maßnahmen beträgt die Ren-
tenanpassung zum 01.07.2008 1,1 % (an-
stelle von 0,46 %). Auch im Jahr 2009 
wird die Rentenanpassung höher ausfal-
len (um 0,63 Prozentpunkte höher). Maß-
nahme kann ohne Beitragssatzanhebung 
finanziert werden. 

4 3 01.07.2008  4 17 2.2   
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59. 

Stärkung der zusätzlichen kapitalgedeckten Al-
tersvorsorge mit dem Gesetz zur Förderung der 
betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch: 
• Verlängerung der Sozialversicherungsfreiheit 

für die Entgeltumwandlung im Rahmen der be-
trieblichen Altersversorgung über 2008 hinaus;

• Herabsetzung der Unverfallbarkeitsfrist bei der 
arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Alters-
versorgung von 30 auf 25 Jahre; 

• steuerliche Regelungen zur Flankierung der 
Herabsetzung der arbeitsrechtlichen Unver-
fallbarkeitsfristen; 

• Anhebung der Kinderzulage bei der steuerlich 
geförderten privaten Altersvorsorge (Riester-
Rente) für ab 01.01.2008 geborene Kinder von 
185 Euro auf 300 Euro jährlich 

Zunahme der Verbreitung der privaten ge-
förderten Altersvorsorge und der betriebli-
chen Altersversorgung 

4 2 
01.01.2009 

bzw. 
01.01.2008

 4 2, 18 2.2, 3   

60. 

Eigenheimrentengesetz: 
• verbesserte Einbeziehung des Wohneigen-

tums in die Riester-Förderung; 
• Einbeziehung von Beziehern einer Rente we-

gen voller Erwerbsminde-
rung/Erwerbsunfähigkeit und einer Versorgung 
wegen Dienstunfähigkeit in den förderfähigen 
Personenkreis der Riester-Rente 

Förderung der staatlich geförderten priva-
ten Altersvorsorge sowie verbesserte In-
tegration des selbstgenutzen Wohneigen-
tums in die staatlich geförderte private Al-
tersvorsorge 

4 2 

In wesentli-
chen Teilen 

zum 
01.01.2008

 4 2, 18 2.2, 3   
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61. 

Modernisierung der gesetzlichen Unfallversiche-
rung: 
• Straffung der Organisationsstruktur; 
• Neugestaltung des Altlastenausgleichs und 

des Vermögensrechts der Versicherungsträ-
ger; 

• Übertragung des Einzugs der Insolvenzgeld-
umlage von den Berufsgenossenschaften auf 
die Einzugsstellen 

Stabilisierung und nachhaltige Sicherung 
der Unfallversicherung 
 

3 1 Geplant: 
01.01.2009  4 2 2.2   

5. Ökologische Innovation als Wettbewerbsvorteil nutzen – Energieversorgung sichern – Klimawandel bekämpfen 

62. 

Integriertes Energie- und Klimaprogramm: Geset-
zes- und Verordnungspaket zur Erreichung der 
energie- und klimapolitischen Ziele der Bundes-
regierung nach den Beschlüssen des Europäi-
schen Rates und den Meseberg-Beschlüssen der 
Bundesregierung; Maßnahmen u. a. 
• Neufassung des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes (EEG): insbesondere Verbesserung 
der Förderung der Windenergie; gezielter An-
reiz für Einsatz von Reststoffen; Verbesserung 
der Netzintegration von Anlagen zur Erzeu-
gung von Strom aus erneuerbaren Energien; 

• Novellierung der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) 2009: Verschärfung der energetischen 
Anforderungen an Gebäude (bei Neubauten 
und wesentlichen Änderungen im Gebäude-

• Umsetzung der Beschlüsse des Euro-
päischen Rates vom 09.03.2007 zu 
Klimaschutz, Energieeffizienz und 
Ausbau erneuerbarer Energien: Re-
duktion der EU-
Treibhausgasemissionen bis 2020 um 
30 % gegenüber 1990, Erhöhung des 
Anteils erneuerbarer Energien am Pri-
märenergieverbrauch bis 2020 auf 
20 %, Erhöhung der Energieeffizienz 
bis 2020 um 20 % gegenüber dem 
Trend 

 
• Kabinettsbericht zur Umsetzung der 

Meseberg-Eckpunkte vom 05.12.2007: 
Reduktion deutscher Treibhausgas-

IEKP I: 4 
 

IEKP II: 3 
(Kabinetts-
beschluss 

am 18. Juni 
2008) 

Unter-
schiedlich je 

nach Ein-
zelmaß-
nahme 

Ab 2008 
(unter-

schiedlich 
je nach 

Einzelmaß-
nahme) 

 5 11     
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bestand) um durchschnittlich 30 %; in einer 
zweiten Stufe (angestrebt: 2012) werden im 
Rahmen des wirtschaftlich Vertretbaren die  
Effizienzanforderungen nochmals bis zur glei-
chen Größenordnung angehoben; 

• Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz; 
• Novellierung des Kraft-Wärme-

Kopplungsgesetzes: Beitrag zur Verdopplung 
des Anteils der hocheffizienten Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen an der Stromproduktion auf 
ca. 25%; dazu Förderung bzw. Anregung von 
Investitionen in die Modernisierung und den 
Neubau von KWK-Anlagen und von Wärme-
netzen mit einem Fördervolumen von insge-
samt 750 Mio. Euro jährlich. 

• Biogas-Einspeiseverordnung: vorrangige, kos-
tengünstige Einspeisung von Biogas in das 
Erdgasnetz; 

• Änderung der Heizkostenverordnung (Rege-
lung über verbrauchsabhängige Erfassung 
und Verteilung  von Heiz- und Warmwasser-
kosten); 

• Programm zur energetischen Sanierung von 
Bundesgebäuden 

• Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung 
für Pkw (Eckpunkte); 

• Umstellung der Kfz-Steuer für Pkw auf CO2-
Basis (Eckpunkte); 

• Novelle der Mauthöheverordnung, u. a. stärke-

emissionen bis 2020 um 40 % gegen-
über 1990, Erhöhung des Anteils er-
neuerbarer Energien im Strombereich 
bis 2020 auf mindestens 30 % und da-
nach kontinuierliche weitere Erhöhung; 
Erhöhung  des Anteils erneuerbarer 
Energien an der Wärmebereitstellung 
bis 2020 auf 14 % 
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re Mautspreizung unter Berücksichtigung der 
Partikelminderungsklassen; 

• Fortschreibung, d. h. finanzielle Verstetigung 
über 2009 hinaus bis 2011 und inhaltliche 
Weiterentwicklung des seit 2001 laufenden 
CO2-Gebäudesanierungsprogramms zur Stei-
gerung der Energieeffizienz und Reduzierung 
des CO2-Ausstoßes im Wohngebäudebereich; 

• Investitionspakt von Bund, Ländern und 
Kommunen zur Förderung der energetischen 
Sanierung der sozialen Infrastruktur in finanz-
schwachen Kommunen; 

• Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus der 
Höchstspannungsnetze, bestehend aus:  
Energieleitungsausbaugesetz mit Bedarfsplan 
und möglichen Pilotvorhaben zur Erdverkabe-
lung, Änderungen des Energiewirtschaftsge-
setzes, Änderung der Anreizregulierungsver-
ordnung im Hinblick auf Einsatz von Gleich-
stromübertragungssystemen; Verkürzung des 
Rechtswegs nach VwGO hinsichtlich der vor-
dringlichen Vorhaben auf eine Instanz 

• allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaf-
fung energieeffizienter Produkte und Dienst-
leistungen; 

• Förderprogramm „Sonderfonds Energieeffi-
zienz in KMU“; 

• Ausweitung der Energieberatung  von privaten 
Haushalten; 
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• Exportinitiative Energieeffizienz; 
• Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie inklusive 

Durchführungsmaßnahmen (IM) zu 19 Pro-
duktgruppen; 

• Fortschreibung der Energieverbrauchskenn-
zeichnungs-Richtlinie; 

• Umsetzung der Richtlinie 2006/32/EG vom 
05.04.2006 über Endenergieeffizienz und E-
nergiedienstleistungen; 

• Förderprogramm für Mini-KWK-Anlagen; 
• Förderprogramm für gewerbliche Kälteanla-

gen; 
• Nationaler Entwicklungsplan „Elektromobilität“ 

63. Emissionsbezogene Landeentgelte an Flughäfen 

Zur Verbesserung der Luftqualität an 
Flughäfen läuft eine dreijährige Testphase 
auf den Flughäfen München und Frank-
furt. Der Flughafen Köln hat dieses Steue-
rungsinstrument zum 01.04.2008 eben-
falls eingeführt. Bei positivem Auswer-
tungsergebnis wird sich die Bundesregie-
rung für die Einführung an weiteren Flug-
häfen aussprechen. 

4 2 
Testphase 

seit 
01.01.2008

 5 11, 16    

64. Ausbau der Energieforschung 

Erleichterter Übergang zu einer nachhalti-
gen Energieversorgung und Beitrag im 
Kampf gegen den Klimawandel durch För-
derung von Forschung, Entwicklung und 
Demonstration neuer, innovativer  
Energietechnologien 

5 2   1, 5 7, 8, 
10    
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65. 
Förderung von Investitionen in die Nutzung er-
neuerbarer Energien im Wärmemarkt (Marktan-
reizprogramm) 

Der Ausbau erneuerbarer Energien zur 
Wärmenutzung ist erklärtes Ziel der Bun-
desregierung. Mit dem Marktanreizpro-
gramm sollen Anreize für die Nutzung die-
ser Technologien gesetzt werden. 

5 2 01.01.2008  5 11    

66. 

Emissionshandel / Nationaler Allokationsplan 
2008-2012, Zuteilungsgesetz: Festlegung der 
Gesamtzuteilungsmenge und Zuteilungsregeln für 
die Handelsperiode 2008-2012 und Schaffung 
einheitlicher Bedingungen für Investitionen 

Reduzierung von CO2-Emissionen 4 2 August 
2007  5 10, 11    

6. Arbeitsmarkt auf neue Herausforderungen ausrichten – demografischen Veränderungen begegnen 

67. 

Entwurf eines Gesetzes zur Neuausrichtung der 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente: 
• Abschaffung unwirksamer oder zu wenig in 

Anspruch genommener Instrumente; 
• höhere Effektivität und Effizienz der öffentli-

chen Arbeitsvermittlung durch weitere Entbü-
rokratisierung der Leistungen zur Unterstüt-
zung der Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung 
(flexible und bedarfsgerechte Unterstützung 
des Einzelnen im Rahmen eines Vermitt-
lungsbudgets; höhere Flexibilität bei der Ein-
schaltung Dritter); 

• Ermöglichen der Erprobung innovativer Ansät-
ze bei der Zentrale der Bundesagentur für Ar-

• Schnellere Integration von Arbeitsu-
chenden in den Arbeitsmarkt; 

• transparentere Ausgestaltung der Re-
gelungen der aktiven Arbeitsförderung;

• größere Handlungsspielräume für Ver-
mittler vor Ort; 

• Stärkung der präventiven Elemente 
 

1 1 
Voraus-

sichtlich ab 
01.01.2009

 6 19 2.3 4  



 

 

 

 

 

 

71 

Lfd 
Nr. Beschreibung Klassifizierung Anmerkun-

gen 

 Status 

 

Beschreibung der Maßnahme Grund für die Einführung und erwartete 
Wirkung 

Stand der 
Entschei-

dung 
Stand der 

Umsetzung
In Kraft 
treten 

Außer 
Kraft tre-

ten 
Prioritäten N

R
P 

2005 und 2008 

Integrierte Leit-
linie(n) 

Em
pfehlungen / 

Points- to-W
atch 

Em
pfehlungen Eu-

ro-R
aum

 

 

beit und in den Agenturen für Arbeit im Be-
reich der Grundsicherung; 

• Erhöhung der Transparenz der Instrumente 
zur Förderung benachteiligter Jugendlicher; 

• Förderung berufsbezogener Kenntnisse in der 
Sprache des Herkunftslandes für Personen 
mit Migrationshintergrund im Rahmen von 
ausbildungsbegleitenden Hilfen; 

• Abschluss einer Zielvereinbarung zwischen 
dem Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les und der Bundesagentur für Arbeit über die 
Arbeitsförderung; 

• Neuordnung der Regelungen zu den Leistun-
gen zur Eingliederung in Arbeit im SGB II 

68. 

Job-Perspektive: Einführung von Leistungen zur 
Beschäftigungsförderung im Rahmen des Zwei-
ten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch - Perspektiven für Langzeit-
arbeitslose mit besonderen Vermittlungshemm-
nissen 

• Beitrag zum Erhalt und Ausbau der 
Fähigkeiten von langzeitarbeitslosen 
Personen mit mehreren Vermittlungs-
hemmnissen; 

• Verbesserung der Beschäftigungssitu-
ation für diesen Personenkreis; 

• Erschließung neuer Beschäftigungs-
felder 

4 3 01.10.2007  6 17, 19 2.1, 
2.3 4  

69. Entwicklung eines Monitoringsystems zur Ermitt-
lung des Fachkräftebedarfs 

Beschluss der Kabinettsklausur von  
Meseberg 24.8.2007: erhöhter Bedarf an 
höher qualifizierten Fachkräften 

3 1   6 17, 
20, 21    
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70. Förderprogramm „Betrieblich unterstützte Kinder-
betreuung“ 

Anreize für KMU mit bis zu 1.000 Be-
schäftigten, neue Betreuungsplätze für die 
Kinder ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Kindertageseinrichtungen zu schaf-
fen 

4 2 25.02.2008 Ende 2011 1, 6 18    

71. 
Einführung eines Lohnkostenzuschusses und ei-
nes Qualifizierungszuschusses für benachteiligte 
junge Menschen, die anhaltend arbeitslos sind 

Verbesserung der Beschäftigungschan-
cen benachteiligter junger Menschen 4 3 01.10.2007 2011 6 18, 19 2.1   

72. 

Gesetz zur Verbesserung der Beschäftigungs-
chancen älterer Menschen: 
• Ausbau der Entgeltsicherung, der Lohnkos-

tenzuschüsse und der Weiterbildung für ältere 
Menschen; 

• Neuregelung befristeter Arbeitsverträge mit  
älteren Arbeitnehmer/innen ab dem 52. Le-
bensjahr 

Weitere Erhöhung der Erwerbstätigenquo-
te älterer Menschen, Verbesserung der 
Weiterbildungsmöglichkeiten und Be-
schäftigungschancen für ältere Men-
schen, Verbesserung der arbeitsrechtli-
chen Möglichkeiten zur Einstellung älterer 
Menschen, Schaffung größerer Rechts- 
und Planungssicherheit 

4 3 01.05.2007 teilweise 
2011 6 18, 

19, 21 2.1   

73. 
Programm zur Unterstützung der Qualifizierungs-
förderung von gering qualifizierten und älteren 
Arbeitnehmern insbesondere in KMU (WeGebAU)

Weiterbildung gering qualifizierter und  
älterer Arbeitnehmer zur Steigerung ihrer 
Beschäftigungschancen 

4 3  Befristet bis 
31.12.2008 6 18, 

19, 23 2.1   

74. 

Ausweitung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
auf weitere Branchen und Modernisierung des 
Gesetzes über die Festsetzung von Mindestar-
beitsbedingungen; bei einer Tarifbindung von 
mehr als 50% und auf der Grundlage eines ge-
meinsamen Antrags von Tarifvertragsparteien 

Branchenbezogene Sicherung von ange-
messenen Standards für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer 

3 1   6 21    
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können Branchen in den Geltungsbereich des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes aufgenommen 
werden. Das Mindestarbeitsbedingungengesetz 
von 1952 soll so angepasst werden, dass für 
Branchen mit einer Tarifbindung von weniger als 
50% Mindestlöhne festgelegt werden können. 

75. 

Ausweitung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
auf die Branchen Gebäudereinigung und Brief-
dienstleistungen; Erlass von Mindestlohnverord-
nungen für beide Branchen auf der Grundlage 
des erweiterten Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 

Erstreckung von tarifvertraglich festgeleg-
ten Arbeitsbedingungen auf alle Beschäf-
tigten des Gebäudereinigerhandwerks; 
Aufnahme der Briefdienstleistungsbran-
che in das Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
vor dem Hintergrund des am 01.01.2008 
ausgelaufenen Postmonopols 

4 3 

Gebäude-
reinigung: 

01.07.2007; 
Briefdienst-
leistungen: 
01.01.2008

 6 21    

76. 

Nationaler Integrationsplan mit Zielen, konkrete 
Maßnahmen und Selbstverpflichtungen aller Be-
teiligten zu erarbeiten, u. a. um: 
• Integrationskurse zu verbessern, 
• von Anfang an deutsche Sprache zu fördern, 
• Bildung und Ausbildung zu sichern und Ar-

beitsmarktchancen zu erhöhen 

Verbesserung der Integration von Migran-
tinnen und Migranten 5 3 07/2007  1, 6 19, 

23, 24    

77. 

Pflegezeitgesetz: Beschäftigte können aufgrund 
des Pflegezeitgesetzes zur Pflege von Familien-
angehörigen bis zu 6 Monate unbezahlt von der 
Arbeit freigestellt werden. Bei akut auftretenden 
Pflegesituationen haben Beschäftigte das Recht 
auf unbezahlte Freistellung bis zu 10 Arbeitsta-
gen. 

Verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und 
familiäre Pflege 4 1 01.07.2008  6 21    



 

 

 


